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Procedura  di  consultazione sulla revisione  totale  dell'OERic-SSS 

Egregi Signori, Gentili Signore, 

il Consiglio  di  Stato  del  Cantone Ticino vi ringrazia  di  avergli dato  la  possibilità  di  
esprimersi sulla revisione  totale  dell'ordinanza  del  DEFR concernente  le  esigenze 
minime  per  il riconoscimento dei cicli  di  formazione e degli studi postdiploma  delle  
scuole specializzate superiori (0ERic-SSS).  

La  presente presa  di  posizione scaturisce  da  un lavoro capillare  di  raccolta  di  pareri  
delle  cerchie interessate alla formazione  delle  scuole specializzate superiori (SSS).  
In  modo particolare, oltre alle autorità cantonali, si è ascoltato il parere  del  collegio 
cantonale dei direttori SSS che rappresenta  le  istituzioni formatrici pubbliche e  
private  attive sul territorio cantonale.  Al fine di  avere una visione completa e coerente 
sulla proposta della nuova OERic-SSS, sono stati considerati anche i pareri, 
pienamente condivisi, espressi dalla Conferenza svizzera degli uffici della formazione 
professionale (CSFP) e dalla Conferenza svizzera  delle  scuole specializzate 
superiori (CSSS). 

Il Cantone  del  Ticino è senz'altro  molto  favorevole  al  rafforzamento  delle  SSS  in  
quanto  le  considera parte integrante  del  sistema svizzero  di  formazione 
professionale, lo  ha  dimostrato impegnandosi  in  modo efficace  in  collaborazione  con  
tutti i partner coinvolti, nell'applicazione dell'ordinanza attualmente  in  vigore e 
giungendo  ad  un buon equilibrio tra  le  competenze specifiche offerte dalle scuole e  le  
esigenze ed esperienze portate dalle organizzazioni  del  mondo  del  lavoro (OML).  In  
particolare si è lavorato  a  favore  di  un consolidamento giuridico e finanziario  delle  
SSS tramite anche l'adesione all'Accordo intercantonale sulle scuole specializzate 
superiori (ASSS),di un'integrazione completa  delle  formazioni nel livello terziario  non  
universitario, dell'istituzione  del  collegio dei direttori SSS come  pure  della creazione 
ed inserimento nell'organico cantonale della figura  di  esperto consulente SSS e,  non  
da  ultimo,  fornendo una risposta il più possibile puntuale alle esigenze  del  mondo  del  
lavoro. Questo  ha  permesso  di  giungere alla situazione attuale che vede tutti i 
percorsi SSS presenti sul territorio riconosciuti  a  livello federale, o  in via di 
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riconoscimento, e integrati, nella maggior  parte dei  casi,  in  scuole cantonali che 
offrono  anche  la  formazione professionale  di base.  
Il  successo è ulteriormente comprovato  dal  netto  aumento degli studenti SSS  in  
formazione nel cantone sia nei percorsi  a tempo  pieno (TP) che  in  quelli paralleli 
all'attività professionale  (PAP).  

Sulla  base di  questa premessa, desideriamo dunque dare  il  nostro contributo 
costruttivo  alla  consultazione.  

La  proposta  della  SEFRI  di  revisione dell'OERic-SSS  si  propone  di  perseguire i 
seguenti obiettivi (pag.  4 del  rapporto esplicativo):  

1. chiarire ruoli e competenze  dei  diversi attori;  
2. aumentare l'orientamento  al  mercato  del  lavoro e rafforzare  il  ruolo  delle  OML;  
3. garantire e sviluppare  la  qualità;  
4. semplificare i processi.  

A  nostro parere, questi obiettivi vengono pero  solo  parzialmente raggiunti tramite  le  
proposte fatte;  di  seguito  le  nostre considerazioni. 

Chiarire ruoli e competenze dei diversi attori. 

Nella nuova ordinanza viene  di  fatto tolta  la  competenza  di  vigilanza ai cantoni  (art. 
21),  aspetto però giuridicamente  in  netta contraddizione  con  l'art.  29  cpv.  5  della  
Legge  federale sulla formazione professionale (LFPr). Viene inoltre ridotta  la  
responsabilità  delle  Scuole demandando  alle  OML anche tutti gli aspetti legati 
all'allestimento dei progetti formativi senza tener  conto  delle  specifiche competenze  
in  campo pedagogico necessarie e  a  svantaggio  di  quanto fino  ad  ora costruito  con  
efficacia: un cambiamento  di  paradigma che minaccia il principio stesso  del  
partenariat°  e che viene vissuto  come  una regressione rispetto alla situazione  di  
equilibrio attuale. Il rischio è anche  legato  agli  EP  e EPS: anche  per  questi ultimi 
infatti, attualmente  le  OML si basano su programmi quadro e piani  di studio per  
stabilire gli obiettivi ed i contenuti ed il fatto  di  limitare nettamente il contributo 
richiesto  alle  scuole  per  l'elaborazione dei  PQ,  si riverserà anche sulla qualità  di  
queste offerte  di  carriera e perfezionamento professionale.  

La  situazione attuale  in Ticino ha  creato un buon equilibrio consolidato tra OML e 
Scuole specializzate superiori,  con  il Cantone quale garante esterno  di  qualità, 
finanziatore e attore attivo tramite i suoi esperti. Infatti il Dipartimento  ha  istituito 
formalmente  la  funzione  di  esperto SSS quale figura  di  riferimento. Questo  ha  fino  ad  
ora limitato l'insorgenza  di  percorsi formativi creati  come  risposta  a  desideri puntuali  
da  parte  delle  aziende o  di  gruppi  di  interesse che  non  tengono  conto  di  una visione 
socio-economica e formativa d'insieme. 

Lo spostamento  di  compiti e responsabilità  verso le  OML comporterebbe una nuova  
fase  di  contrattazione  con tempi  e risultati  non  pronosticabili  a  scapito dell'attuale 
sistema  ben  funzionante. Inoltre, il Cantone si vedrebbe limitato alla funzione  di  
finanziatore sempre che,  a  causa  delle  modifiche dell'OERic-SSS, l'ASSS  dove  sono 
stati regolati gli aspetti legati alla libera circolazione dei professionisti ed i relativi 
contributi  per  i cicli  di  formazione  delle  scuole specializzate superiori,  non  debba 
essere rinegoziato. 
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Aumentare l'orientamento  al  mercato  del  lavoro e rafforzare il ruolo  delle  OML. 

Come precedentemente affermato,  in  Ticino  la  OML hanno sempre collaborato 
attivamente e si sono avvalse  del  sostegno  del  Cantone e  delle  scuole  per  gli aspetti 
lontani dalle loro competenze o possibilità quali  ad  esempio l'appoggio finanziario e 
l'aiuto  per  gli aspetti  di  ordine pedagogico-didattici.  
La  proposta dell'OERic-SSS  in  consultazione si prefigge  di  aumentare  la  
responsabilità  delle  OML spostando  verso  un unico  polo la  responsabilità 
decisionale, creando così un disequilibrio ed aumentando il rischio  di  un disimpegno  
da  parte degli altri partner, che  non  si sentirebbero più direttamente coinvolti  ma  
ridotti  a  mere "comparse" sullo scenario della formazione SSS.  A  nostro avviso, 
andrebbe anche valutata  la  reale volontà e capacità (intesa come risorse  a  
disposizione)  da  parte  di  alcune OML  di  piccola-media  portata,  di  assumersi il nuovo 
impegno imposto;  le  realtà regionali e  la  forza  delle  singole OML andrebbero infatti 
maggiormente considerate e valutate. Sarebbe inoltre auspicato chiarire il concetto e  
la  definizione  di  OML (richiesta già presentata nel maggio  del 2015  dalla CFSSS)  in  
quanto passibile  di  interpretazioni  diverse  secondo  le  varie realtà dei settori 
professionali o cantonali  con  implicazioni  non  valutabili  al  momento attuale. 

Garantire e sviluppare  la  qualità.  

Il  concetto moderno  di  qualità prevede l'istituzione  di  un  circolo virtuoso dinamico, 
coinvolgente tutte  le  parti,  in  un  continuo  riesame  del  sistema. Normalmente  ci si  
avvale  anche  di  un  controlling  esterno  per  una visione più oggettiva e imparziale. 
Risulta  difficile  comprendere come lo spostamento dell'asse  verso le  OML possa 
permettere questo sviluppo  di  qualità,  se  alcune importanti componenti  della  
formazione  ne  vengono  de facto  esautorate sottraendo l'aspetto  di  sorveglianza e 
formazione capillare fatto  in  prossimità sul territorio e ancorato  alle  realtà locali, 
attualmente svolto  dal  Cantone  anche  tramite  il  lavoro  di  vigilanza degli esperti SSS. 
L'esclusione  dei  Cantoni nella loro funzione  di  vigilanza, togliendo loro  la  
responsabilità giuridica, risulta inoltre  in  contraddizione  con  quanto previsto nell'art.  
29  cpv.  5  della  LFPr. 

Semplificare i processi. 

Togliendo responsabilità  a  Cantoni e scuole, questi vengono comprensibilmente 
alleggeriti dai loro compiti ed i processi risultano  "de facto"  semplificati. Anche il 
termine tassativo  di 7  anni  per la  rivisitazione dei PQI sembrerebbe sgravare il  peso 
di  un  continuo  riesame  ma, a  nostro parere, il tutto  a  scapito  del  circolo virtuoso della 
qualità. Quanto viene proposto sotto  forma di  apparente alleggerimento della prassi 
attualmente  in  vigore nei Cantoni, rischia  di  trasformarsi  in  una reale perdita  di  
efficacia  del  sistema dovuta  ad  una mancanza della "condicio  sine qua non"  dei 
criteri  di  qualità e cioè  la  sinergia ed il rispetto reciproco  delle  competenze tra gli 
attori coinvolti.  

Di  seguito alcune considerazioni  di  dettaglio rispetto agli articoli. 

Arti  
Non  vengono più indicati i campi legati ai cicli  di  formazione e si propone un elenco  
in  allegato dei titoli attualmente riconosciuti (si rende attenti  al  fatto che alcune 
traduzioni dei titoli  in  italiano,  non  corrispondono alle denominazioni ottenute  con  il 
riconoscimento ufficiale  da  parte della SEFRI). Questo aspetto permetterebbe  da  un 
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lato  di  ipotizzare uno sviluppo più fluido  di  futuri profili professionali SSS  con  
competenze trasversali  valide  in  più settori  ma,  esiste il  forte  rischio  di  una 
limitazione  del  coordinamento globale  a  favore  di  un proliferarsi  di figure  professionali  
con  profili simili o sovrapponibili.  
Per  questi motivi, si richiede  di  mantenere  la  suddivisione attuale  in  campi.  

Art. 1  cpv.  3  

L'inserimento  della  voce "Conoscenze  di  cultura generale" legata  al  concetto  di  
competenze generaliste potrebbe rappresentare una buona occasione  per  sviluppare 
competenze trasversali utili allo sviluppo  di  professionisti  in  grado  di  avere una 
visione ampia sugli aspetti socio-economici e culturali  del  contesto  in  cui operano. 
Inoltre, questo aspetto  di  competenze generaliste, rappresenterebbe  un  valore 
aggiunto rispetto agli  EP  e EPS dove  non  è attualmente prevista.  
Per  evitare confusioni  con le  attuali ordinanze  in  vigore,  si  propone  di  sostituire  il 
termine  "Cultura generale"  con  "competenze generaliste".  

Art. 2  cpv.  2  

Viene citato l'AFC come titolo preferenziale  per  l'ammissione ai curricoli SSS.  Si  
tratta  di  un concetto  forte  e coerente  con  l'obiettivo  delle  SSS  ma per  alcuni settori,  
data la  realtà regionale  delle  scuole  del  secondario  II,  rischia  di  modificare l'attuale 
equilibrio venutosi  a  creare  con  i candidati detentori  di  una maturità.  
Si  chiede  di  mantenere l'attuale concetto più ampio  legato al  secondario  II  
completando  la  frase come  di  seguito: "...attestato federale  di  capacità e/o titoli 
equivalenti e superiori".  

Art. 3  cpv.  1 

Non  viene più stabilito un tetto massimo  di ore  e questo,  se  da  un lato permette  di  
ipotizzare nuovi adattamenti  di  percorsi formativi  per  candidati provenienti  da  altri 
settori, dall'altro pone senza dubbio tutta una serie  di  interrogativi legati  a  quanto 
previsto nell' ASSS , rischiando  di  intaccare il principio  del  riconoscimento e della 
libera circolazione dei professionisti.  
Si  desidera mantenere  la  situazione attuale (percorsi  da  3600  e  da  5400 ore)  come 
sostenuto anche dalla CSFP.  

Art. 3  cpv.  2  

L'introduzione  di  un numero minimo  di ore di studio non  legate  a  componenti  
formative  pratiche rafforzerebbe il concetto secondo il quale,  pur  trattandosi  di  
formazioni fortemente orientate alla pratica e  al  mondo lavorativo, è necessario uno 
sviluppo  di  risorse  cognitive  legate alle conoscenze teoriche  di  riferimento  per  
limitare  la  falsa rappresentazione  del  professionista che semplicemente esegue 
(esecutore),  a  favore della più corretta definizione  di  un professionista  in  grado  di  
argomentare quanto "svolge" basandosi su  solide  conoscenze.  

Si  riconosce il valore  di  questa richiesta che valorizza l'importanza  delle  conoscenze 
teoriche impartite  a  scuola,  ma  rimane comunque una  forte  incertezza  di base  
sull'efficacia  di  questa misura dato che  al  momento  non  è chiaro come questo 
aspetto sarà garantito  a  seguito della delega alle OML (proposta all'art.  8).  
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Si  sottolinea inoltre che il fatto  di non  definire  la  durata della formazione crea troppi 
rischi legati allo sviluppo  di  realtà cantonali fortemente  diverse  tra loro  per  profili 
professionali identici; anche  per  questo aspetto è importante riferirsi  a  quanto 
attualmente descritto nell'ASSS (art.12, cpv.  2b)  dove si prevede che venga fissata  la  
durata massima e  minima  dei periodi d'insegnamento.  

Per  questi motivi si propone  di  mantenere  la  formulazione attuale o come alternativa,  
una formulazione  in  percentuale tra  la  componente teorica e quella pratica (massimo  
50% di  pratica).  

Art. 5  

Nel progetto è stato stralciato  l'art.  9  cpv.  3  dell'ordinanza attualmente  in  vigore  dove  
si precisava che "Gli operatori della formazione disciplinano  in  dettaglio  le procedure 
di  qualificazione. ". Questa decisione appare particolarmente delicata poiché, oltre  
ad  emarginare  le  scuole demandando  alle  OML tutti gli aspetti formativi che 
necessitano  in  realtà competenze  ben precise  e specifiche (contraddicendo i principi 
cardine dell'insegnamento), riduce fortemente  la  possibilità  di  garantire un'equità  di  
trattamento nei diversi cicli formativi.  
Si  richiede  di  inserire nuovamente  II  capoverso tolto oppure,  in via  subordinata,  di  
precisare nel concetto  di  elaborazione  delle  procedure di  qualificazione  (art. 5  e  art.  
8),  che  le  stesse vanno  elaborate  "assieme agli operatori della formazione" e  non  
solo in  collaborazione.  

Art. 5  cpv.  3  

Negli anni passati si sono fatte ottime esperienze riferendosi anche  a  professionisti 
provenienti dalle aziende responsabili della formazione pratica (e  non solo a  esperti  
delle  OML), quali esperti  da  coinvolgere nelle  diverse  tappe della procedura  di  
qualificazione. Questo  ha  garantito una partecipazione attiva e competente agli attori 
che spesso fungono  da  partner nella formazione pratica degli studenti e permesso 
anche  di  svolgere un'azione capillare  di  informazione sul territorio rispetto ai percorsi 
SSS proposti.  La  realtà regionale  di  alcune specifiche professioni, dove il mercato  del  
lavoro  non  si è ancora riunito  in  -OML strutturate,  non  va inoltre sottovalutata.  
Per  questo si propone  di  ampliare il concetto  a  "esperti provenienti dalla pratica" e  
non solo  dalle OML.  

Art. 6 

Per  una maggiore e chiara visibilità e  per  un miglior posizionamento dei percorsi SSS 
nel mercato  del  lavoro svizzero ed estero, i direttori  delle  SSS  del Canton  Ticino 
chiedono 
Che il diploma sia firmato anche dalla Confederazione(SEFRI),che sul diploma figuri 
il  logo  della Confederazione (come previsto  per  il "Supplemento  al  diploma") e che  II  
titolo sia completato  con  l'aqgettivo "federale", ossia "dipl.federale SSS.."  

Art. 8  cpv.  1  

Questo aspetto risulta sicuramente centrale e  molto  delicato  in  quanto, come 
ampliamente argomentato precedentemente, vi è il  forte  rischio  di  togliere agli 
operatori della formazione  le  proprie responsabilità  in  netta contraddizione anche  con  
quanto previsto nell'art.  29  cpv.  4  LFPr attualmente  in  vigore. 
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Si  auspica che venga nuovamente inserito quanto previsto nel cpv.  2  dell'art.  6  
dell'attuale ordinanza "i piani quadro vengono sviluppati ed emanati dagli operatori 
della formazione  in  collaborazione  con le  OML..."  
In via  subordinata, si chiede  di  sostituire il termine  "in  collaborazione"  con  "assieme"  
in  quanto  ha  una valenza più  forte  e chiara alfine  di  evitare malintesi che  non  
risultano nella versione tedesca.  

Art. 9  cpv.  1 

Si  propone  di  stralciare  la  lettera  c  in  quanto  la  progettazione e l'elaborazione  delle  
forme di  insegnamento devono  a  nostro avviso rimanere  di  competenza  delle  scuole 
che possiedono l'esperienza,  le  conoscenze e  le  risorse pedagogico didattiche  per  
pianificare  con  efficacia questi aspetti garantendo un insegnamento  di  qualità.  

Art. 10 

Come espresso nella premessa, attualmente vi è buon equilibrio grazie  al  lavoro  di  
prossimità fatto  in  questi anni sul territorio  per  rilevare i bisogni formativi legati  al  
mercato  del  lavoro ed elaborare  di  conseguenza percorsi formativi che tengano 
conto  delle  realtà professionali  molto  diverse  e variegate,  pur  garantendo  la  coerenza  
di  un disegno cantonale e nazionale più ampio  in  campo formativo e socio-
economico.  

Si  vede  molto  difficile l'applicazione e  la  ponderazione  del  concetto così come 
espresso nella lettera  b) di  questo articolo; mentre quanto descritto nella lettera  c)  
pone problemi nell'interpretazione  di  "conflitto  con la  politica  in  materia  di  formazione" 
e l'applicazione della lettera  d)  potrebbe creare discriminazioni regionali.  
Si  propone lo stralcio  delle  lettere  b)  e  c). 

Art 11.  cpv.  2  

Come già argomentato, un termine tassativo  di 7  anni  di  validità  di  un PQI 
(programma quadro d'insegnamento)  fa  decadere il concetto  di  "cerchio virtuoso 
della qualità". Inoltre il periodo  di 7  anni può rivelarsi  non  adeguato alle esigenze  di  
alcune professioni che,  in base  alle loro peculiarità e particolarità, rischiano  di  vivere 
questo  lasso di tempo  come insufficiente o troppo abbondante.  

Per  contro, questo termine garantisce una rivisitazione costante e obbligatoria nel  
tempo  da  parte  di  tutte  le  OML, e  non solo di  quelle  più attive e attente ai 
cambiamenti socio-economici. 

Sicuramente il fatto  di non  dover effettuare una vigilanza cantonale ogni  3  anni  post-
riconoscimento, snellisce  la  prassi attualmente  in  vigore  ma  si pone  in  netto 
contrasto  con  quanto previsto nella LEPr  (art. 29  cpv.  5)  

Questo limita inoltre l'autonomia e soprattutto il ruolo  del  Cantone che attualmente, 
tramite  la  vigilanza, funge  da  garante della qualità  di  quanto offerto  a  livello SSS. 
Questo accompagnamento costante  delle  scuole favorisce anche un lavoro  di  
consulenza che negli anni passati  ha  portato  ad  una crescita reciproca tra istituzioni, 
OML e autorità cantonali. 
Come sostenuto dalla CSFP, si propone  di  mantenere  la  situazione attuale  in  quanto  
ben  avviata, consolidata ed efficace.  Si  chiede anche un accento maggiore sugli 
aggiornamenti costanti  da  richiedere alle OML come garanzia  di  qualità.  
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Art. 13 

Si  sostiene positivamente il fatto che vengano definiti dei criteri chiari  per  gli 
insegnanti  delle  SSS.  Per  questo, ci permettiamo  di  sottolineare  con  perplessità 
l'apparente discrepanza tra  le  richieste dei profili dei docenti SSS (giustamente 
elevati e  con  riferimento  ad  un'abilitazione all'insegnamento) e l'assenza  di  richieste  
di  competenze  di  ordine pedagogico-didattiche alle OML incaricate  di  elaborare PQI 
(che  per  loro natura, secondo l'ordinanza  in  consultazione, devono integrare questi 
aspetti).  

Art. 15 

Nell'  ordinanza attualmente  in  vigore all'art.  10 al  cpv.  2  viene  data la  responsabilità 
agli operatori  della  formazione  di  stabilire i requisiti  delle  aziende  per  lo svolgimento  
della  pratica. Nel progetto  di  revisione questo aspetto è stato stralciato lasciando 
spazio  ad  un  forte  dubbio rispetto  a  come  si  procederà  in  futuro  per  valutare 
l'idoneità  delle  aziende  a  formare studenti SSS.  Si  rischia  di  basarsi  solo  ed 
esclusivamente sul risultato degli studenti? Preoccupa dunque  il  concetto  di  equità 
formativa  non  più garantito  da  uno sguardo sopra  le  parti.  

Si  propone  di  reinserire  II  capoverso stralciato.  

Art. 15  cpv.  2e art. 9  cpv.  1, lettered)  e  f)  

I direttori  delle  SSS  del  cantone propongono  per  i percorsi paralleli all'attività  
professionali  (PAP),  una distinzione  formale  tra  la  pratica professionale prevista  dal  
percorso formativo  (le  cui competenze  da  acquisire  sono  stabilite  dal  PQI e dagli 
operatori  della  formazione) e quella legata all'attività lavorativa presso l'azienda  
come dipendente,  in  quanto  per  quest'ultima  non  vi è  la  possibilità  di  interferire.  

Art. 17  cpv.  2  

Lettera  b)  cfr. osservazioni  ad art. 10  cpv.  1  lettera  c).  
Lettera e), si ritiene che il concetto espresso "nella sede prevista" sia  di  fatto troppo 
restrittivo.  

Art. 19 

Si  richiede che l'articolo specifichi  la  possibilità  di  attuare una procedura  di  
riconoscimento abbreviata  per  alcune situazioni particolari, quali  ad  esempio:  

-per  operatori della formazione che offrono altri percorsi formativi SSS già  
riconosciuti  a  livello federale;  

-in  caso  di  modifiche ritenute importanti nel  piano di  studi;  

-in  caso  di  modifica  del  PQI e  di  conseguenza  del piano  degli studi  

Art. 21  

Vedi premessa e  art. 11  cpv.  2. Le  implicazioni  di  questo articolo sono difficili  da  
valutare. 

 

ti 
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id 

Pao Beltraminelli  

Con la  speranza  di  aver contribuito  in  maniera efficace e positiva alla consultazione 
proposta e  con  l'auspicio che questa nostra presa  di  posizione possa essere presa  in  
giusta considerazione, ringraziamo nuovamente  per  l'occasione  di  espressione 
offerta  al  nostro Cantone e ai partner direttamente coinvolti  in  questa importante 
revisione dell'EORic-SSS. 

Vogliate gradire, signore e signori, l'espressione della nostra massima stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO  

Copia: 

- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 

- Pubblicazione  in Internet  

- Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello  sport  (decs-dir(ti.ch) 

- Divisione della formazione professionale (decs-dfp@ti.ch) 

 

ti 
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Frauenfeld, 14. März 2017 

Totalrevision der Verordnung des WBF über Mindestvorschriften für die 
Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren 
Fachschulen (MiVo-HF; SR 412.101.61) 

Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Entwurf für die Totalrevision der Verordnung 
des WBF über Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nach-
diplomstudien der höheren Fachschulen (MiVo-HF; SR 412.101.61) Stellung nehmen 
zu können. Aus unserer Sicht sind folgende Bemerkungen anzubringen: 

 
I. Allgemeine Bemerkungen 

Wir begrüssen die Umsetzung der vorliegenden Totalrevision der Verordnung des WBS 
über die Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdip-
lomstudien der höheren Fachschulen (MiVo-HF), insbesondere auch die klare Gliede-
rung. Die seit der Einführung der heutigen MiVo-HF von 2005 gemachten Erfahrungen 
sind durch die Revision mehrheitlich gut aufgenommen und strukturiert worden. 
 

 
II. Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 

Artikel 3 
Das hier beschriebene Verhältnis zwischen praktischen und theoretischen Anteilen der 
Ausbildung nimmt keine Rücksicht auf die kantonalen Besonderheiten oder die einzel-
nen Berufsfelder. Dieser Artikel sollte entweder gestrichen werden oder es sollte ein 
grösserer Ermessensspielraum eingebaut werden. 
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Mit dem angepassten Art. 3 der MiVo-HF fehlt die explizite Aufführung der Mindest-
zahlen an Lernstunden von 3‘600 für Bildungsgänge, die auf einem einschlägigen 
Fähigkeitszeugnis aufbauen bzw. von 5‘400 Lernstunden für Bildungsgänge, die auf 
einem anderen Abschluss der Sekundarstufe II aufbauen. Nun bezieht sich die Be-
rechnung der Semesterbeiträge und die Beitragsdauer bzw. die Anzahl der Auszah-
lungen aufgrund der Interkantonalen Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge 
der höheren Fachschulen (HFSV) genau auf diese beiden Modelle mit bzw. ohne 
einschlägigen eidgenössischen Abschluss. So hat die Konferenz der Vereinbarungs-
kantone HFSV entsprechende Beschlüsse zu den sogenannten „Plafonierungsregeln“ 
oder den Normsemestern gefasst, die auf dieser Unterscheidung der beiden Modelle 
3‘600 und 5‘400 beruhen. Es ist deshalb nötig, dass die bisherigen Modelle mindestens 
in den Rahmenlehrplänen weiterhin aufgeführt werden. 
 
Artikel 8 

Dieser Artikel stellt einen Paradigmenwechsel dar: Die Verantwortung für die Entwick-
lung der Rahmenlehrpläne wechselt von den Bildungsanbietern (und somit auch von 
den Kantonen) hin zu den nationalen Organisationen der Arbeitswelt (Art. 10 Bst. d). 
Dies stellt einen Widerspruch zu Art. 29 Abs. 4 des Bundesgesetzes über die Berufs-
bildung (BBG; SR 412.10) dar, der besagt, dass die Kantone selbst Bildungsgänge 
anbieten können. 
 
Artikel 9 

Die neue Zulassungsregelung stellt eine Verschärfung der Zulassung dar, da diese von 
einem Abschluss auf der Sekundarstufe II abhängig gemacht wird. Es fehlt die Ergän-
zung, dass auch gleichwertige Qualifikationen zum Zugang berechtigen, wie dies bisher 
der Fall war. Der Artikel ist entsprechend zu ergänzen. 
 
Abs. 2 sollte ergänzt werden mit der Aussage, welche einschlägigen Bildungsabschlüs-
se auf Tertiärstufe an den HF-Bildungsgang angerechnet werden können. Dazu muss 
sich der Rahmenlehrplan transparent äussern. 
 
Die Regelungen bezüglich „Praktika bei Vollzeitausbildungen“ und „Berufstätigkeit in 
einschlägigen Berufen“ sollten getrennt gehandhabt werden. Der Bildungsanbieter ist 
gemäss Art. 15 Abs. 1 nach wie vor verantwortlich für die Auswahl der Praktikumsbe-
triebe bei Vollzeitausbildungen. Fraglich scheint hingegen, ob der Bildungsanbieter (bei 
Berufstätigkeit in einschlägigen Berufen während der HF-Teilzeitausbildung) die Verant-
wortung für den Kompetenzerwerb am Arbeitsplatz übernehmen kann. Wir sind der An-
sicht, dass im Tertiärbereich die Kompetenzen für den praktischen Bildungsteil nicht 
über eine Verordnung (RLP) vorgeschrieben werden können. Der Arbeitgeber kann bei 
einem HF-Bildungsgang nicht in die Pflicht genommen werden, bestimmte Kompeten-
zen zu vermitteln. 
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Artikel 10 

Bei den Voraussetzungen für die Genehmigung schlagen wir vor, Bst. c zu streichen, da 
diese Formulierung Unklarheit schafft: Die Definition, was ein „bildungspolitischer 
Konflikt“ sei, ist unklar. Bei Bst. f könnte die Formulierung dazu führen, dass etablierte 
Titel wie „Sozialpädagogin HF“ bestritten werden. Wir plädieren für eine Ergänzung: 
„Der vorgesehene Titel ist klar, nicht irreführend und von anderen Titeln der höheren 
Berufsbildung unterscheidbar.“ Bst. g soll wie folgt ergänzt werden: „Die Trägerschaft 
konsultiert vor Einreichung des Gesuchs um Genehmigung des Rahmenlehrplanes die 
Kantone und weitere interessierte Kreise.“ 
 
Artikel 13 

Zugunsten der Qualitätssicherung sollte pro Bildungsgang ein Prozentsatz an hauptbe-
ruflichen Lehrkräften festgelegt werden. Als zielführend erachten wir einen Drittel bis die 
Hälfte des Lehrkörpers in hauptberuflicher Lehrtätigkeit, d.h. mit berufspädagogischer 
und didaktischer Bildung im Umfang von 1‘800 Lernstunden. 
 

Artikel 14 Abs. 2 

Das Studienreglement soll sich ebenfalls zum Rechtsweg äussern. 
 
Artikel 21 

Der neue Art. 21 dient offensichtlich der Qualitätsentwicklung. Es ist zu begrüssen, dass 
die Aufsicht über die höheren Fachschulen nach der Anerkennung der Lehrgänge durch 
das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) als Verbundaufgabe 
von Bund und Kantonen gemeinsam wahrgenommen werden soll. Es bleibt im vorge-
schlagenen Wortlaut aber unklar, wie diese Überprüfung durch die Verbundpartner-
schaft stattfinden soll. Diesbezüglich würde eine weitere Ausformulierung mehr Trans-
parenz und Sicherheit schaffen. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 

Die Präsidentin des Regierungsrates 
 
 
 
 
Der Staatsschreiber 



 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 
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 Herr Bundesrat  
Johann N. Schneider-Ammann 
Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung 
und Forschung WBF 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Rathaus, Marktplatz 9 
CH-4001 Basel 
 
Tel.: +41 61 267 85 16 
Fax: +41 61 267 85 72 
E-Mail: staatskanzlei@bs.ch 
www.regierungsrat.bs.ch 
 

Basel, 2. März 2017 
 

 
 
 
Totalrevision der Verordnung des WBF über Mindestvorschriften für die Anerkennung von 
Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen (MiVo-HF; SR 412.101.61):  

Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 

 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt dankt für Ihr Schreiben vom 16. Dezember 2016 und 

für die Gelegenheit, zum oben erwähnten Geschäft Stellung nehmen zu können. Gerne teilen wir 

Ihnen mit, dass sich der Kanton Basel-Stadt der Stellungnahme der Schweizerischen Berufsbil-

dungsämter-Konferenz SBBK – vorbehältlich dem Kommentar zu Artikel 13 – anschliesst.  

 

In Ergänzung zu Artikel 3, Absatz 1, möchten wir noch festhalten, dass die Bezeichnung «Teil-

zeit» etwas anderes impliziert als «berufsbegleitend». Im BBG, Art. 29, Absatz 2, ist von Vollzeit 

und berufsbegleitenden Bildungsgängen die Rede. Diese Terminologie sollte in die MiVo-HF 

übernommen werden. 

 

Der von der SBBK geforderte Prozentsatz (ein Drittel bis die Hälfte) an hauptberuflichen Lehrper-

sonen mit berufspädagogischer und didaktischer Bildung im Umfang von 1800 Lernstunden pro 

Bildungsgang ist in der Praxis nicht umsetzbar. Die in den HF-Bildungsgängen unterrichtenden 

Fachexpertinnen und Fachexperten verfügen über sehr gute Qualifikationen, wenige sind jedoch 

in hauptberuflicher Lehrtätigkeit angestellt, was aus unserer Sicht die Qualität der Bildung nicht 

negativ beeinflusst.  
 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt bittet um Berücksichtigung der dargelegten Hinweise 
und dankt allen Beteiligten für die Erarbeitung der neuen MiVo-HF. 
 



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 
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Freundliche Grüsse 

 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

   
Elisabeth Ackermann 
Präsidentin 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 

 
 
 
 
 
 
Beilage 
– Stellungnahme der SBBK vom 23. Februar 2017 zur Totalrevision der Verordnung des WBF  
   über Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der  
   höheren Fachschulen (MiVo-HF) 



  Telefon 055 646 62 50 
Fax 055 646 62 70 
E-Mail: berufsbildung@gl.ch 
www.gl.ch 

Bildung und Kultur 
Höheres Schulwesen und 
Berufsbildung 

Gerichtshausstrasse 25 
8750 Glarus 
 

  

An das Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation (SBFI) per 
mail: 
vernehmlassung.hbb@sbfi.admin.ch 

 Glarus, 20. März 2017  
 Unsere Ref: 2016-387 

 

Vernehmlassung zur Totalrevision der Verordnung des WBF über Mindestvorschriften 
für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren Fach-
schulen (MiVo-HF) 
 

Hochgeachteter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, WBF, gab uns in 
eingangs genannter Angelegenheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und 
lassen uns gerne wie folgt vernehmen: 
 
Der Kanton Glarus unterstützt die Stärkung der Höheren Fachschulen als wichtige Perspek-
tive im Anschluss an die berufliche Grundbildung. Seit Einführung der MiVo-HF – ab 2005 
bis heute – haben die Höheren Fachschulen auf der Tertiärstufe an Profil gewonnen. Sie 
sind sichtbarer, nachgefragter und besser positioniert als jemals zuvor. Die letzten elf Jahre 
sind eine eigentliche Erfolgsgeschichte. Die Höheren Fachschulen sind heute ein unverzicht-
barer Bestandteil der Schweizer Berufsbildung. 
 
Nachdem die meisten Bildungsgänge inzwischen anerkannt sind, rückt die Pflege des Sys-
tems stärker in den Mittelpunkt. Dies kommt auch im Revisionsentwurf der MiVo-HF zum 
Ausdruck. Hier steht gemäss der Vorlage bei der kantonalen Aufsicht ein Paradigmenwech-
sel bevor, den die SBBK in Frage stellt. Der Kanton Glarus teilt diese Bedenken, insbeson-
dere betreffend Organisation und Periodizität der Überprüfungen der Rahmenlehrpläne. 
 
Auch bei den weiteren Rückmeldungen schliessen wir uns grösstenteils direkt der Haltung 
der SBBK an: 

Allgemeine Rückmeldungen: 

– Umfangreichere Lehrgänge werden nicht expliziert in den MiVo, sondern lediglich im Er-
läuternden Bericht genannt. Mit einer Ergänzung sollte der Realität Rechnung getragen 
werden, dass das einschlägige EFZ nicht der einzige Zugang zur HF darstellt. Vorschlag 
für eine Ergänzung: „Es können auch Bildungsgänge angeboten werden, welche nicht 
auf einem einschlägigen Abschluss aufbauen. Der Bildungsgang umfasst dann mindes-
tens 5400 Lernstunden.“ Zudem stützt sich die Berechnung der HFSV-Beiträge auf die 
bisherigen MiVo-HF mit der Unterscheidung zwischen den beiden Modellen 3600 und 
5400. Dieser Punkt ist im Folgenden unter „Artikel 3“ noch näher erläutert. 

– Der neu gestaltete Anhang mit der Bezeichnung des Bildungsganges sowie dem ge-
schützten Titel und dem Genehmigungsdatum schafft Übersicht und Transparenz. Wird 
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ein neuer Rahmenlehrplan genehmigt, kann er zeitnah in den Anhang der MiVo-HF inte-
griert werden, weil die entsprechende Konsultation schon vor der Genehmigung des 
Rahmenlehrplans erfolgt. Wir bedauern jedoch, dass das bisherige Aufführen der Fach-
richtungen wegfallen soll, weil damit die  Vergleichbarkeit mit internationalen Standards 
entfällt. 

Artikel 3: 

– In Artikel 3 sind die praktischen Bestandteile der Ausbildung beschrieben. Das hier be-
schriebene Verhältnis zwischen praktischen und theoretischen Anteilen der Ausbildung 
nimmt keine Rücksicht auf die kantonalen Besonderheiten oder die einzelnen Berufsfel-
der. Dieser Artikel sollte entfernt oder ein grösserer Ermessensspielraum eingebaut wer-
den. 

– Mit dem angepassten Artikel 3 fällt die explizite Aufführung der Mindestzahlen an Lern-
stunden von 3600 für Bildungsgänge, die auf einem einschlägigen Fähigkeitszeugnis auf-
bauen, bzw. von 5400 Lernstunden für Bildungsgänge, die auf einem anderen Abschluss 
der Sekundarstufe II aufbauen, weg. Nun bezieht sich die Berechnung der Semesterbei-
träge sowie die Beitragsdauer bzw. die Anzahl der Auszahlungen aufgrund der HFSV ge-
nau auf diese beiden Modelle mit bzw. ohne einschlägigen eidgenössischen Abschluss. 
So hat die Konferenz der Vereinbarungskantone HFSV entsprechende Beschlüsse be-
treffend den sogenannten „Plafonierungsregeln“ oder den Normsemestern gefasst, die 
auf dieser Unterscheidung der beiden Modelle 3600 und 5400 beruhen. Deshalb ist es 
wünschenswert, wenn die bisherigen Modelle mindestens in den Rahmenlehrplänen wei-
terhin aufgeführt werden. 

Artikel 8: 

– Dieser Artikel stellt einen Paradigmenwechsel dar: Die Verantwortung für die Entwicklung 
der Rahmenlehrpläne wechselt von den Bildungsanbietern (und somit auch von den Kan-
tonen) hin zu den nationalen Organisationen der Arbeitswelt (Art. 10 Bst. d). Dies stellt 
einen Widerspruch zu Artikel 29 Absatz 4 des BBG dar, welcher besagt, dass die Kan-
tone selber Bildungsgänge anbieten können.  

Artikel 9:  

– Die Zulassung wird neu in Artikel 9 Absatz 2 (ehemalige Art. 13 und 14) geregelt. Die 
neue Regelung stellt eine Verschärfung der Zulassung dar, da diese von einem Ab-
schluss auf der Sekundarstufe II anhängig gemacht wird. Es fehlt die Ergänzung, dass 
auch gleichwertige Qualifikationen zum Zugang berechtigen, wie dies bisher der Fall war. 
Der Artikel ist entsprechend zu ergänzen.  

– Absatz 2 sollte ergänzt werden mit der Aussage, welche einschlägigen Bildungsab-
schlüsse auf Tertiärstufe an den HF-Bildungsgang angerechnet werden können. Dazu 
muss sich der Rahmenlehrplan transparent äussern.  

– Die Regelungen bezüglich „Praktika bei Vollzeitausbildungen“ und „Berufstätigkeit in ein-
schlägigen Berufen“ sollten getrennt gehandhabt werden. Der Bildungsanbieter ist ge-
mäss Artikel 15 Absatz 1 nach wie vor verantwortlich für die Auswahl der Praktikumsbe-
triebe bei Vollzeitausbildungen. Fraglich scheint hingegen, ob der Bildungsanbieter (bei 
Berufstätigkeit in einschlägigen Berufen während der HF-Teilzeitausbildung) die Verant-
wortung für den Kompetenzerwerb am Arbeitsplatz übernehmen kann. Wir sind der An-
sicht, dass im Tertiärbereich die Kompetenzen für den praktischen Bildungsteil nicht über 
eine Verordnung vorgeschrieben werden können. Der Arbeitgeber kann bei einem HF-
Bildungsgang nicht in die Pflicht genommen werden, bestimmte Kompetenzen zu vermit-
teln. 
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Artikel 10: 

– Bei den Voraussetzungen für die Genehmigung, schlagen wir vor, Buchstabe c zu strei-
chen, da diese Formulierung ein hohes Potential an Unklarheit birgt. Wer definiert, was 
ein bildungspolitischer Konflikt ist (analog Art. 17 Bst. b. für die NDS)?  

– Der Buchstabe g soll wie folgt ergänzt werden: Die Trägerschaft hat vor Einreichung des 
Gesuchs um Genehmigung des Rahmenlehrplanes die Kantone und weitere relevante 

Kreise konsultiert.  

Artikel 13:  

– Zugunsten der Qualitätssicherung sollte pro Bildungsgang ein Prozentsatz an hauptbe-
ruflichen Lehrkräften definiert werden. Als zielführend erachten wir einen Drittel bis die 
Hälfte des Lehrkörpers in hauptberuflicher Lehrtätigkeit, das heisst mit berufspädagogi-
scher und didaktischer Bildung im Umfang von 1800 Lernstunden. 

Artikel 14 Absatz 2: 

– Das Studienreglement muss sich auch zum Rechtsweg äussern.  
 
Von den Anliegen des Schweizerischen Verbands der Bildungszentren Gesundheit und Sozi-
ales scheint uns insbesondere der Wunsch zum Schutz des Begriffes Höhere Fachschule 
wichtig. 
 
Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den 
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung. 
 
 
  

Freundliche Grüsse 
 

 
  

      

 Benjamin Mühlemann   
 Regierungsrat   
 



 

Der Vorsteher des Bildungs- und Kulturdepartements BKD 
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A-Post 
An das Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation (SBFI)  
per E-Mail:  
Vernehmlassung.hbb@sbfi.admin.ch 
   

Sarnen, 19. April 2017 

 

Stellungnahme zur Totalrevision der Verordnung des WBF über Mindestvorschriften für die Aner-
kennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen (MiVo-HF) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Zur titelgenannten Totalrevision nehmen wir wie folgt Stellung: 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zur Totalrevision der Verordnung des WBF über Mindestvor-
schriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen 
(MiVo-HF) äussern zu dürfen. Der Kanton Obwalden unterstützt die Stärkung der Höheren Fachschulen 
als wichtige Perspektive der beruflichen Grundbildung. Ungenügend abgebildet ist die Rolle und Verant-
wortung der Kantone nach Artikel 29 Absatz 5 BBG.  
 
Seit Einführung der MiVo HF - von 2005 bis heute - haben die Höheren Fachschulen auf der Tertiärstufe 
an Profil gewonnen. Sie sind sichtbarer, nachgefragter und besser positioniert als jemals zuvor. Die letzten 
11 Jahre sind eine eigentliche Erfolgsgeschichte. Die Höheren Fachschulen sind heute ein unverzichtbarer 
Bestandteil der Schweizer Berufsbildung.  
 
Der Grund dafür liegt in der Verbundpartnerschaft, auf der die gesamte Schweizer Berufsbildung basiert. 
Insbesondere bei den Höheren Fachschulen haben die Verbundpartner ihre Rollen aktiv genutzt. 
 

 Das SBFI hat in den vergangenen Jahren der HBB insgesamt ein grösseres Gewicht gegeben, 
angefangen bei der Entwicklung des eidg. Anerkennungsverfahrens HF, der klareren Abbildung 
der HBB insgesamt im Organigramm des SBFI, bis hin zu den aktuellen nationalen Projekten. 

 Die Organisationen der Arbeitswelt legen auf der Basis der Rahmenlehrpläne die Bildungsziele 
und -inhalte der HF und NDS fest und übernehmen damit ein wesentliches Instrument der Bil-
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dungssteuerung. Im Gegensatz zu 2005 stehen inzwischen die Trägerschaften der Rahmenlehr-
pläne fest, alle Rahmenlehrpläne sind entwickelt, und die Organisationen der Arbeitswelt bringen 
sich stärker als zuvor in Bildungsfragen bei den Höheren Fachschulen und NDS ein.  

 Die meisten Anerkennungsverfahren HF / NDS sind erfolgreich abgeschlossen. Die Bildungsan-
bieter konnten damit in den letzten Jahren die Qualität der Bildungsgänge teilweise massiv entwi-
ckeln und führen mit eidg. anerkannten Höheren Fachschulen nun ein Bildungsprodukt, dass die 
Leistungsversprechen «Arbeitsmarktorientierung» und «Kompetenzorientierung» nachweisbar ein-
löst. 

 Die (Standort-)Kantone haben mit der Interkantonalen Vereinbarung über Beiträge an die Bil-
dungsgänge der höheren Fachschulen (HFSV) die Freizügigkeit und eine einheitliches Finanzie-
rungssystem eingeführt, sie sind auf der Basis von Leistungsvereinbarungen Vertragspartner der 
Bildungsanbieter und führen gemäss Art. 29 BBG die Aufsicht aus.  

 
Fazit: Dank dieser ausgewogenen und erfolgreichen Verbundpartnerschaft sind die HF besser posi-
tioniert als jemals zuvor. 
 
Nachdem die meisten Bildungsgänge inzwischen anerkannt sind, rückt nicht mehr die Anerkennung selbst, 
sondern vielmehr die Pflege des Systems stärker in den Mittelpunkt. Dies kommt auch in dem Revisions-
entwurf der MiVo zum Ausdruck.  
 
Hier steht bei der kantonalen Aufsicht ein Paradigmenwechsel bevor, den wir aus Sicht des Kantons Ob-
walden kritisieren.  
 
Nach dem bisherigen System waren gestützt auf Artikel 29 Absatz 5 BBG die Kantone dafür verantwortlich, 
nach der Anerkennung eines Bildungsgangs oder Nachdiplomstudiums der höheren Fachschulen die Auf-
sicht über die höheren Fachschulen auszuüben. Der SBFI-Leitfaden «Aufsicht und Rechtsmittelweg von 
HF» vom Mai 2014 konkretisierte entsprechend den Regelkreis der Qualitätsentwicklung und definierte die 
Rolle der Kantone: Die Kantone verlangen von den beaufsichtigten höheren Fachschulen mindestens alle 
drei Jahre eine Berichterstattung, reichen zuhanden des SBFI spätestens sechs Monate später einen Be-
richt ein, dokumentieren die Aufsichtsaktivitäten und bestätigen die Einhaltung der Anerkennungsvoraus-
setzungen der höheren Fachschulen.  
 
Mit dem Artikel 21 der neuen MiVo wird eine neue Regelung eingeführt, mit dem Ziel, die Kantone zu ent-
lasten und eine einheitliche Aufsichtspraxis umzusetzen. Neu lösen Änderungen des Rahmenlehrplans 
spätestens nach sieben Jahre neue Anerkennungsverfahren aus, wobei je nach Ausmass der Änderung 
(über die das SBFI entscheidet) entweder eine komplette Neuanerkennung erfolgt oder vereinfachte Ver-
fahren zum Zug kommen. Die Überprüfung erfolgt gemäss Art. 19 wie bisher im Auftrag des SBFI über 
mandatierte Experten.  
 
Aus Sicht des Kantons Obwalden ist der Artikel 21 ein Rückschritt, denn er marginalisiert die Kantone in 
ihrer Aufsichtsfunktion. Dies ist aus mindestens drei Gründen problematisch  
 

 Rechtlich gesehen wird Artikel 29 Absatz 5 BBG von Artikel 21 der revidierten MiVo nicht oder nur 
unzureichend abgebildet. Mit dem Argument, die Aufsicht der Kantone zu vereinfachen, wird den 
Kantonen ihre wesentliche Aufsichtsaufgabe entzogen. Der (scheinbare) Vorteil einer administrati-
ven Entlastung der lokalen Behörden erscheint auf den ersten Blick zwar attraktiv. Geben die Kan-
tone diese Rolle aber auf, entziehen sie sich ihrer rechtlich definierten Verantwortung.  

 Mit der Revision der MiVo-HF wird der Grundsatz der Verbundpartnerschaft geschwächt. Während 
die Rolle der OdA's und die des SBFI gestärkt werden, werden die Kantone von ihren Aufgaben 
entbunden. Damit würden die gewachsenen Strukturen zwischen Bildungsanbietern und Kantonen 
und auch die Erfolge dieser Partnerschaft rückgängig gemacht. Möglicherweise sind einzelne Kan-
tone im Moment noch stark gefordert, ein Aufsichtssystem zu entwickeln. Die Erfahrung der letz-
ten Jahre zeigt jedoch, dass die kantonale Aufsicht vor Ort mit Hilfe von Experten effizient umge-
setzt werden und zur Qualitätsentwicklung und zur Positionierung der Höheren Fachschulen bei-
tragen kann.  

 Mit der Umsetzung der revidierten MiVo-HF verbleibt den Kantonen lediglich noch ein Teil der Auf-
sicht. Es stellt sich die Frage, welche Restaspekte einer Schule ausserhalb des Bildungsprozes-
ses noch beaufsichtigt werden sollen. Die Kantone nehmen damit am Schluss lediglich die Rolle 
der "Geldgeber" ein. Damit wird das fiskalische Äquivalenzprinzip (wer zahlt, befiehlt) verletzt. 

 
Fazit: Aus Sicht des Kantons Obwalden schwächt Artikel 21 klar die Kantone. Wir fordern eine 
nochmalige Diskussion über die künftige Rolle der Kantone und schlagen ein Alternativmodell vor. 
 
Gemäss Art. 19 sieht der Bund weiterhin den Einsatz von Experten vor. Dieser Ansatz hat sich bestens be-
währt. Die Erfahrungen der bisherigen Anerkennungsverfahren zeigen, dass die Qualität und Validität der 
Expertenurteile der Kern des Anerkennungsverfahrens und der eigentliche Qualitätsgarant des ganzen 
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Systems sind. Deshalb lässt sich argumentieren, dass die Qualität und Einheitlichkeit der Expertenbeurtei-
lungen im Systeminteresse liegt und dass es deshalb Sinn macht, auf nationaler Ebene einen Pool Exper-
tinnen und Experten aufzubauen, die bestens mit den Prozess und den Kriterien des Anerkennungsverfah-
rens vertraut sind. Aus Systemsicht macht es Sinn, wenn dieser Expertenpool wie bisher vom SBFI "ge-
pflegt" würde, d. h. die Experten wie bis anhin vom SBFI nominiert, gewählt, ausgebildet und finanziert 
würden. Die Weiterführung der Finanzierung der Experten ist für den Bund neutral, da die Anzahl der Ex-
perten in Anerkennungsverfahren im gleichen Umfang zurückgeht. 
  
Um die Kantone ihrer Verantwortung gemäss Artikel 29 Absatz 5 BBG jedoch gerecht werden zu lassen, 
sie in ihrer legitimen Aufsichtsrolle zu stärken und inhaltlich bei ihrer Aufgabe der Aufsicht vor Ort zu stüt-
zen, schlagen wir ein Aufsichtsmodell vor, das bereits erfolgreich in mehreren Kantonen umgesetzt wird. 
Die Experten - und zwar namentlich jene, die bereits national beim eidg. Anerkennungsverfahren einge-
setzt werden – nehmen im Auftrag der Kantone die Reauditierung der Bildungsgänge vor. Die Praxis zeigt, 
dass ein solches Kombinationsmodell aus kantonaler Aufsicht und Reauditierung durch Experten Syner-
gien zwischen beiden Aufsichtsverfahren (kantonale institutionelle Aufsicht im Rahmen des Leistungsver-
tragscontrollings und Aufsicht der Bildungsgänge) schafft. Der Vorteil eines solchen Verfahrens ist die 
enge Zusammenarbeit zwischen lokalen Behörden und Anbietern.  
 
Fazit: Wir fordern ein Aufsichtsmodell, bei dem die Kantone auf einen durch das SBFI gepflegten 
Expertenpool zurückgreifen können. Dieses Modell würde die kantonale Aufsicht nicht marginali-
sieren, sondern stärken, bestehende lokale Strukturen der Zusammenarbeit würden gefördert, und 
gleichzeitig würde ein einheitlicher Vollzug der Aufsicht garantiert.  
 
Mit der Befristung der Genehmigung der Rahmenlehrpläne von sieben Jahren muss die Trägerschaft die 
Aktualität regelmässig überprüfen, was die Qualitätssicherung der Bildungsgänge optimiert. So werden sie 
laufend an die veränderten Anforderungen des Arbeitsmarktes angepasst und stellen damit den Praxisbe-
zug sicher. Dieser, die höheren Fachschulen auszeichnende Praxisbezug, wird auch durch die neue Fest-
legung der zu erwerbenden Kompetenzen im Rahmen von praktischen Bestandteilen im Rahmenlehrplan 
gestärkt. Von Nachteil ist allerdings, dass auch geringfügige Anpassungen im Rahmenlehrplan eine Über-
prüfung der Anerkennung zur Folge haben. Allgemein sollte der Aufwand bei der Überprüfung von Aner-
kennungen auf jeden Fall klein gehalten werden. Bei den Nachdiplomstudiengängen, die meistens nur als 
Nischenprodukt mit kleinem Marktpotenzial angeboten werden können, ist ein kosten- und zeiteffizientes 
Anerkennungsverfahren besonders wichtig, leider schafft die neue Verordnung hierfür keine Verbesserung. 
 
Fazit: Eine regelmässige Revision der Rahmenlehrpläne analog der 5-Jahresüberprüfungen in der 
beruflichen Grundbildung ist zielführender als die regelmässige Überprüfung der Anerkennung 
durch den Bund.  
 
Neben der grundsätzlichen Kritik an Artikel 21 melden wir noch weitere Änderungswünsche in einzelnen 
Abschnitten der neuen MiVo an. Diese sind im Folgenden aufgeführt.  
 
Allgemeine Rückmeldungen: 

 Umfangreichere Lehrgänge werden nicht expliziert in den MiVo, sondern lediglich im Erläuternden 
Bericht genannt. Mit einer Ergänzung sollte der Realität Rechnung getragen werden, dass das ein-
schlägige EFZ nicht der einzige Zugang zur HF darstellt. Vorschlag für eine Ergänzung: «Es kön-
nen auch Bildungsgänge angeboten werden, welche nicht auf einem einschlägigen Abschluss auf-
bauen. Der Bildungsgang umfasst dann mindestens 5400 Lernstunden.» Zudem stützt sich die 
Berechnung der HFSV-Beiträge auf die bisherigen MiVo-HF mit der Unterscheidung zwischen den 
beiden Modellen 3600 und 5400. Dieser Punkt ist im Folgenden unter „Artikel 3“ noch näher erläu-
tert. 

 Der neu gestaltete Anhang mit der Bezeichnung des Bildungsganges sowie dem geschützten Titel 
und dem Genehmigungsdatum schafft Übersicht und Transparenz. Wird ein neuer Rahmenlehr-
plan genehmigt, kann er zeitnah in den Anhang der MiVo-HF integriert werden, weil die entspre-
chende Konsultation schon vor der Genehmigung des Rahmenlehrplans erfolgt. Wir bedauern je-
doch, dass das bisherige Aufführen der Fachrichtungen wegfallen soll, weil damit die  Vergleich-
barkeit mit internationalen Standards entfällt. 
 

 

Artikel 3: 

 In Artikel 3 sind die praktischen Bestandteile der Ausbildung beschrieben. Das hier beschriebene 
Verhältnis zwischen praktischen und theoretischen Anteilen der Ausbildung nimmt keine Rücksicht 
auf die kantonalen Besonderheiten oder die einzelnen Berufsfelder. Dieser Artikel sollte entfernt 
oder einen grösseren Ermessensspielraum eingebaut werden. 
 

 Mit dem angepassten Art. 3 der MiVo-HF fällt die explizite Aufführung der Mindestzahlen an Lern-
stunden von 3600 für Bildungsgänge, die auf einem einschlägigen Fähigkeitszeugnis aufbauen 
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bzw. von 5400 Lernstunden für Bildungsgänge, die auf einem anderen Abschluss der Sekundar-
stufe II aufbauen, weg. Nun bezieht sich die Berechnung der Semesterbeiträge sowie die Bei-
tragsdauer bzw. die Anzahl der Auszahlungen aufgrund der HFSV genau auf diese beiden Mo-
delle mit bzw. ohne einschlägigen eidgenössischen Abschluss. So hat die Konferenz der Verein-
barungskantone HFSV entsprechende Beschlüsse betreffend den sogenannten „Plafonierungsre-
geln“ oder den Normsemestern gefasst, die auf dieser Unterscheidung der beiden Modelle 3600 
und 5400 beruhen. Deshalb ist es aus unserer Sicht wünschenswert, wenn die bisherigen Modelle 
mindestens in den Rahmenlehrplänen weiterhin aufgeführt werden. 
 

Artikel 8: 
Dieser Artikel stellt einen Paradigmawechsel dar: Die Verantwortung für die Entwicklung der Rahmenlehr-
pläne wechselt von den Bildungsanbietern (und somit auch von den Kantonen) hin zu den nationalen Or-
ganisationen der Arbeitswelt (Artikel 10 Bst. d). Dies stellt einen Widerspruch zu Artikel 29 Abs 4 des BBG 
dar, welcher besagt, dass die Kantone selber Bildungsgänge anbieten können.  
 
Artikel 9:  

 Die Zulassung wird neu in Artikel 9 Abs. 2 (ehemaliger Artikel 13 und 14) geregelt. Die neue Rege-
lung stellt eine Verschärfung der Zulassung dar, da diese von einem Abschluss auf der Sekundar-
stufe II anhängig gemacht wird. Es fehlt die Ergänzung, dass auch gleichwertige Qualifikationen 
zum Zugang berechtigen, wie dies bisher der Fall war. Der Artikel ist entsprechend zu ergänzen.  

 Absatz 2 sollte ergänzt werden mit der Aussage, welche einschlägigen Bildungsabschlüsse auf 
Tertiärstufe an den HF-Bildungsgang angerechnet werden können. Dazu muss sich der Rahmen-
lehrplan transparent äussern.  

 Die Regelungen bezüglich «Praktika bei Vollzeitausbildungen» und «Berufstätigkeit in einschlägi-
gen Berufen» sollten getrennt gehandhabt werden. Der Bildungsanbieter ist gemäss Art. 15, Abs. 
1, nach wie vor verantwortlich für die Auswahl der Praktikumsbetriebe bei Vollzeitausbildungen. 
Fraglich scheint hingegen, ob der Bildungsanbieter (bei Berufstätigkeit in einschlägigen Berufen 
während der HF-Teilzeitausbildung) die Verantwortung für den Kompetenzerwerb am Arbeitsplatz 
übernehmen kann. Wir sind der Ansicht, dass im Tertiärbereich die Kompetenzen für den prakti-
schen Bildungsteil nicht über eine Verordnung (RLP) vorgeschrieben werden können. Der Arbeit-
geber kann bei einem HF-Bildungsgang nicht in die Pflicht genommen werden, bestimmte Kompe-
tenzen zu vermitteln. 

 
Artikel 10: 
Bei den Voraussetzungen für die Genehmigung, schlagen wir vor, Buchstabe c. zu streichen, da diese For-
mulierung ein hohes Potential an Unklarheit birgt. Wer definiert, was ein bildungspolitischer Konflikt ist 
(analog Art. 17, Bst. b. für die NDS)? Bei Buchstabe f. könnte die Formulierung dazu führen, dass etab-
lierte Titel wie «Sozialpädagogin HF» bestritten werden. Wir plädieren für eine Ergänzung: «Der vorgese-
hene Titel ist klar, nicht irreführend und von anderen Titeln der höheren Berufsbildung unterscheidbar» 
(analog Art. 17, Bst. d. für die NDS). Der Buchstabe g soll wie folgt ergänzt werden: Die Trägerschaft hat 
vor Einreichung des Gesuchs um Genehmigung des Rahmenlehrplanes die Kantone und weitere interes-
sierte Kreise konsultiert.   
 
Artikel 13:  
Zugunsten der Qualitätssicherung sollte pro Bildungsgang ein Prozentsatz an hauptberuflichen Lehrkräften 
definiert werden. Als zielführend erachten wir einen Drittel bis die Hälfte des Lehrkörpers in hauptberufli-
cher Lehrtätigkeit, d. h. mit berufspädagogischer und didaktischer Bildung im Umfang von 1800 Lernstun-
den.  
 
Artikel 14, Abs. 2 
Das Studienreglement soll sich ebenfalls zum Rechtsweg äussern.  
 
 
Freundliche Grüsse 

 
Der Vorsteher des Bildungs- und Kulturdepartements BKD 

Franz Enderli 
Landammann 

Kopie an:  
- Amt für Berufsbildung 
- Staatskanzlei (zur Abschreibung des Geschäfts) 
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Herr Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann 
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Stans, 21. März 2017 

Totalrevision der Verordnung des WBF über Mindestvorschriften für die Anerkennung 
von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen. Stellungnahme 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zur Totalrevision der Verordnung des WBF über Min-
destvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höhe-
ren Fachschulen (MiVo-HF) Stellung zu nehmen. Der Kanton Nidwalden unterstützt grund-
sätzlich die Stärkung der höheren Fachschulen als wichtige Perspektive der beruflichen 
Grundbildung, allerdings wird die Abbildung der Rolle und der Verantwortung der Kantone 
gemäss Art. 29 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung (BBG) im vorliegenden 
Revisionsentwurf als ungenügend erachtet. 

Allgemeine Bemerkungen 

Nachdem die meisten Bildungsgänge inzwischen anerkannt sind, rückt der Revisionsentwurf 
zwar richtigerweise nicht mehr die Anerkennung, sondern die Pflege des Systems in den Vor-
dergrund. Dabei beinhaltet der Entwurf aber einen Paradigmenwechsel bei der kantonalen 
Aufsicht, den wir kritisieren. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Bisher üben nach erfolgter Anerkennung eines Bildungsgangs oder eines Nachdiplomstudi-
ums die Kantone gestützt auf Art. 29 Abs. 5 BBG die Aufsicht über die höheren Fachschulen 
aus. Dabei konkretisiert der Leitfaden des SBFI «Aufsicht und Rechtsmittelweg bei höheren 
Fachschulen» vom Mai 2014 den Regelkreis der Qualitätsentwicklung und definiert die Rolle 
der Kantone. Diese haben von den beaufsichtigten höheren Fachschulen mindestens alle drei 
Jahre eine Berichtserstattung einzufordern und dem SBFI spätestens sechs Monate später 
einen Bericht einzureichen, der die Aufsichtsaktivitäten dokumentiert und die Einhaltung der 
Anerkennungsvoraussetzungen bestätigt. 
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Mit Art. 21 der neuen MiVo-HF wird diese Aufsichtspflicht relativiert mit dem Ziel, die Kantone 
zu entlasten und eine einheitliche Aufsichtspraxis umzusetzen. Neu lösen Änderungen des 
Rahmenlehrplans spätestens nach sieben Jahren eine Überprüfung der Anerkennung der da-
rauf beruhenden Bildungsgänge und Nachdiplomstudien aus. Dabei obliegt es dem SBFI, das 
seinerseits die Rahmenlehrpläne genehmigt, ob das Ausmass der Änderung eine komplette 
Neuanerkennung notwendig macht oder ob vereinfachte Verfahren zum Zug kommen können. 
Die Überprüfung erfolgt gemäss Art. 19 MiVo-HF wie bisher über unabhängige Expertinnen 
und Experten. 
 
Aus unserer Sicht wird dadurch die Aufsichtsfunktion der Kantone marginalisiert. Mit dem Ar-
gument, die Aufsicht der Kantone zu vereinfachen, wird ihnen ein wesentlicher Teil ihrer Auf-
sichtsaufgabe entzogen. Auch wenn eine administrative Entlastung auf den ersten Blick at-
traktiv erscheint, können sich die Kantone aus unserer Sicht nicht ihrer Aufsichtspflicht gemäss 
Art. 29 Abs. 5 BBG entziehen. Es stellt sich deshalb die Frage, welche Aspekte einer Schule 
ausserhalb des Bildungsprozesses noch beaufsichtigt werden sollen. Wir fordern deshalb eine 
Diskussion über die künftige Rolle der Kantone und die Abbildung bzw. Präzisierung ihrer Auf-
sichtspflicht in der MiVo-HF. 
 
Im Hinblick auf die Qualitätssicherung der Bildungsgänge begrüssen wir die Befristung der 
Rahmenlehrpläne auf sieben Jahre. Die regelmässige Überprüfung schafft die Voraussetzun-
gen für eine laufende Anpassung an veränderte Anforderungen des Arbeitsmarkts für die Si-
cherstellung des Praxisbezugs. Allerdings beanstanden wir, dass bereits geringfügige Anpas-
sungen im Rahmenlehrplan eine Überprüfung der Anerkennung zur Folge haben. Allgemein 
sollte der Aufwand bei der Überprüfung von Anerkennungen klein gehalten werden. Bei Nach-
diplomstudiengängen, die in der Regel nur als Nischenprodukt mit kleinem Marktpotenzial an-
geboten werden können, ist ein kosten- und zeiteffizientes Anerkennungsverfahren besonders 
wichtig. Leider schafft die neue Verordnung in dieser Hinsicht keine Verbesserung. Aus unse-
rer Sicht würde eine regelmässige Revision der Rahmenlehrpläne – analog der 5-Jahresüber-
prüfungen in der beruflichen Grundbildung – zielführender sein als die regelmässige Überprü-
fung der Anerkennung durch den Bund. 
 
Neben dieser grundsätzlichen Kritik melden wir noch weitere Änderungswünsche in einzelnen 
Abschnitten der neuen MiVo-HF an. 

Weitere Hinweise 

Artikel 3 

- Die MiVo-HF legt fest, dass die Bildungsgänge der höheren Fachschulen unabhängig von 
der Angebotsform (Teilzeit oder Vollzeit) mindestens 3600 Lernstunden umfassen. Längere 
Bildungsgänge sind gemäss erläuterndem Bericht im Sinne der Berücksichtigung von inter-
nationalen Standards oder des Umfangs der zu vermittelnden Kompetenzen zwar weiterhin 
möglich. Aus unserer Sicht sollte aber der Realität Rechnung getragen werden, dass auch 
nicht einschlägige EFZ einen Zugang zu Bildungsgängen der höheren Fachschulen ermög-
lichen. Die explizite Festlegung der Mindestzahlen an Lernstunden für Bildungsgänge, die 
auf einem einschlägigen EFZ aufbauen, und für Bildungsgänge, die auf einem anderen 
Abschluss der Sekundarstufe II aufbauen, würde zudem der im Rahmen der interkantona-
len Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen (HFSV) 
vom 22. März 2012 festgelegten Umsetzung der Plafonierungsregeln zur Berechnung der 
Semesterbeiträge und der Beitragsdauer gerecht werden. Wir schlagen deshalb folgende 
Formulierung vor: 

1 Bildungsgänge können als Vollzeit- oder als Teilzeit-Bildungsgänge angeboten werden. 

2 Sie umfassen mindestens: 
a. 3600 Lernstunden, wenn sie auf einem einschlägigen eidgenössischen Fähigkeitszeug-

nis aufbauen; 
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b. 5400 Lernstunden, wenn sie auf einen anderen Abschluss der Sekundarstufe II auf-
bauen. 

 
- Die Festlegung des Verhältnisses von praktischen und theoretischen Bildungsbestandteilen 

nimmt keine Rücksicht auf die einzelnen Berufsfelder. Der Absatz 3 sollte entfernt oder ein 
grösserer Ermessensspielraum eingeräumt werden. 

Artikel 7 und 9 

- Die Zulassungsregelungen gemäss Art. 7 Abs. 2 und Art. 9 Abs. 2 stellen eine Verschärfung 
gegenüber der heute gültigen Regelung dar (ehemals Art. 13 f.). Die Zulassungen setzen 
einen Abschuss auf der Tertiärstufe bzw. einen Abschluss auf der Sekundarstufe II voraus. 
Die bisherigen Formulierungen «Vorbehalten bleibt eine Zulassung aufgrund gleichwertiger 
Qualifikationen.» sind zu ergänzen. 

Artikel 10 und 17 

- Wir schlagen vor die Genehmigungsvoraussetzung «Es besteht kein bildungspolitischer 
Konflikt.» in Art. 10 lit. c und in Art. 17 Abs. 2 lit. b zu streichen. Die Formulierung birgt ein 
hohes Potenzial an Unklarheit, insbesondere im Hinblick auf die Definition eines bildungs-
politischen Konflikts. 

- Wir plädieren für eine Ergänzung von Art. 10 lit. f und von Art. 17 Abs. 2 lit. d: «Der vorge-
sehene Titel ist klar, nicht irreführend und von anderen Titeln der höheren Berufsbildung 
unterscheidbar.» 

Artikel 13 

Zugunsten der Qualitätssicherung sollte pro Bildungsgang ein Prozentsatz an hauptberufli-
chen Lehrkräften definiert werden. Als zielführend erachten wir einen Drittel bis die Hälfte des 
Lehrkörpers in hauptberuflicher Lehrtätigkeit, d. h. mit berufspädagogischer und didaktischer 
Bildung im Umfang von 1800 Lernstunden.  

Artikel 14 

Das Studienreglement gemäss Abs. 2 soll sich zusätzlich zum Rechtsweg äussern. 

Artikel 15 

Die Regelung der Praktika sollte zwischen Vollzeit- und Teilzeit-Bildungsgängen unterschei-
den. Die Bildungsanbieter können nur bei Vollzeit-Bildungsgängen für die Auswahl der Prakti-
kumsbetriebe verantwortlich sein. Bei Teilzeit-Bildungsgängen mit Berufstätigkeit in einschlä-
gigen Berufen kann der Arbeitgeber nicht in die Pflicht genommen und die Verantwortung für 
den Kompetenzerwerb, die Begleitung durch Fachkräfte und die Aufsicht durch die Bildungs-
anbieter deshalb nicht sichergestellt werden. Wir vertreten die Ansicht, dass im Tertiärbereich 
die Kompetenzen für den praktischen Bildungsteil nicht über einen Rahmenlehrplan vorge-
schrieben werden können. 
 
 
Wir bitten Sie, unsere Vorschläge, Anliegen und Bemerkungen bei der weiteren Bearbeitung 
der Vorlage zu berücksichtigen. 
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Freundliche Grüsse 
NAMENS DES REGIERUNGSRATES 
 
 
 
 
Ueli Amstad 
Landammann 

lic. iur. Hugo Murer 
Landschreiber 

 

 
 
 
 
Geht an: 
- vernehmlassung.hbb@sbfi.admin.ch 
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Eidg. Vernehmlassung; Totalrevision der Verordnung des WBF über Mindestvorschriften für 
die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen; 
Stellungnahme des Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 16. Dezember 2016 wurden die Kantonsregierungen vom Eidgenössischen Departement 

für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF eingeladen, an einer Vernehmlassung zur eingangs erwähnten 

Vorlage bis zum 31. März 2017 teilzunehmen. 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Seit Einführung der MiVo-HF im Jahr 2005 haben die Höheren Fachschulen (HF) auf der Tertiärstufe an Profil 

gewonnen. Sie sind sichtbarer, nachgefragter und besser positioniert als jemals zuvor. Die Höheren Fachschu-

len sind heute ein unverzichtbarer Bestandteil der Schweizer Berufsbildung. Der Grund dafür liegt in der Ver-

bundpartnerschaft, auf der die gesamte Schweizer Berufsbildung basiert. Insbesondere bei den Höheren 

Fachschulen haben die Verbundpartner ihre Rollen aktiv genutzt. 

Nachdem die meisten Bildungsgänge inzwischen anerkannt sind, rückt nicht mehr die Anerkennung selbst, 

sondern vielmehr die Pflege des Systems stärker in den Mittelpunkt. Dies kommt auch in dem Revisionsent-
wurf der MiVo-HF zum Ausdruck. 

Im Zusammenhang mit der kantonalen Aufsicht steht ein Paradigmenwechsel bevor, den der Regierungsrat 

kritisiert. Nach dem bisherigen System waren gestützt auf Art. 29 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Berufs-

bildung (BBG) die Kantone dafür verantwortlich, nach der Anerkennung eines Bildungsgangs oder Nachdip-

lomstudiums der höheren Fachschulen die Aufsicht über die höheren Fachschulen auszuüben. Der SBFI-

Leitfaden „Aufsicht und Rechtsmittelweg von HF" vom Mai 2014 konkretisierte entsprechend den Regelkreis 

der Qualitätsentwicklung und definierte die Rolle der Kantone: Die Kantone verlangen von den beaufsichtigten 

höheren Fachschulen mindestens alle drei Jahre eine Berichterstattung, reichen zu Handen des SBFI spätes-
tens sechs Monate später einen Bericht ein, dokumentieren die Aufsichtsaktivitäten und bestätigen die Einhal-

tung der Anerkennungsvoraussetzungen der höheren Fachschulen. 
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Mit dem Art. 21 der neuen MiVo-HF wird eine neue Regelung eingeführt, mit dem Ziel, die Kantone zu entlas-

ten und eine einheitliche Aufsichtspraxis umzusetzen. Neu lösen Änderungen des Rahmenlehrplans spätes-

tens nach sieben Jahre neue Anerkennungsverfahren aus, wobei je nach Ausmass der Änderung - über die 
das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) entscheidet - entweder eine komplette 
Neuanerkennung erfolgt oder vereinfachte Verfahren zum Zug kommen. Die Überprüfung erfolgt gemäss 

Art. 19 wie bisher im Auftrag des SBFI über mandatierte Experten. 

Aus Sicht des Regierungsrates ist der Art. 21 ein Rückschritt, auch wenn im Kanton Appenzell Ausserrhoden 
keine entsprechenden Bildungsinstitutionen angesiedelt sind. Art. 21 marginalisiert die Kantone in ihrer Auf-

sichtsfunktion. Dies ist aus mindestens drei Gründen problematisch. 

Rechtlich gesehen wird Art. 29 Abs. 5 BBG (Aufsichtsfunktion der Kantone) in Art. 21 der revidierten MiVo-

HF nicht oder nur unzureichend abgebildet. Mit dem Argument, die Aufsicht der Kantone zu vereinfachen, 

wird den Kantonen ihre wesentliche Aufsichtsaufgabe entzogen. Der (scheinbare) Vorteil einer administrati-

ven Entlastung der lokalen Behörden erscheint auf den ersten Blick zwar attraktiv. Geben die Kantone die-
se Rolle aber auf, entziehen sie sich ihrer rechtlich definierten Verantwortung. 

Mit der Revision der MiVo-HF wird der Grundsatz der Verbundpartnerschaft geschwächt. Während die 

Rolle der OdA's und die des SBFI gestärkt werden, werden die Kantone von ihren Aufgaben entbunden. 

Damit würden die gewachsenen Strukturen zwischen Bildungsanbietern und Kantonen und auch die Erfol-

ge dieser Partnerschaft rückgängig gemacht. Möglicherweise sind einzelne Kantone im Moment noch stark 

gefordert, ein Aufsichtssystem zu entwickeln. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt jedoch, dass die kanto-

nale Aufsicht vor Ort mit Hilfe von Experten effizient umgesetzt werden und zur Qualitätsentwicklung und 

zur Positionierung der Höheren Fachschulen beitragen kann. 

Mit der Umsetzung der revidierten MiVo-HF verbleibt den Kantonen lediglich noch ein Teil der Aufsicht. Es 

stellt sich die Frage, welche Restaspekte einer Schule ausserhalb des Bildungsprozesses noch beaufsich-

tigt werden sollen. Die Kantone nehmen damit am Schluss lediglich die Rolle der Geldgeber ein. Damit wird 

das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz verletzt. 

Die Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz SBBK schlägt ein Alternativmodell vor, welches der Re-

gierungsrat unterstützt. Gemäss Art. 19 sieht der Bund weiterhin den Einsatz von Experten vor. Dieser Ansatz 

hat sich bestens bewährt. Die Erfahrungen der bisherigen Anerkennungsverfahren zeigen, dass die Qualität 

und Validität der Expertenurteile den Kern des Anerkennungsverfahrens und den eigentlichen Qualitätsgaran-

ten des ganzen Systems darstellen. Deshalb lässt sich argumentieren, dass die Qualität und Einheitlichkeit der 

Expertenbeurteilungen im Systeminteresse liegt und dass es deshalb Sinn macht, auf nationaler Ebene einen 

Pool von Expertinnen und Experten aufzubauen, die bestens mit den Prozessen und den Kriterien des Aner-

kennungsverfahrens vertraut sind. Aus Systemsicht macht es Sinn, wenn dieser Expertenpool wie bisher vom 

SBFI gepflegt würde, d. h. die Experten wie bis anhin vom SBFI nominiert, gewählt, ausgebildet und finanziert 

würden. Die Weiterführung der Finanzierung der Experten ist für den Bund kostenneutral, da die Anzahl der 

Experten in Anerkennungsverfahren im gleichen Umfang zurückgeht. 
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Um die Kantone ihrer Verantwortung gemäss Art. 29 Abs. 5 BBG jedoch gerecht werden zu lassen, sie in ihrer 

legitimen Aufsichtsrolle zu stärken und inhaltlich bei ihrer Aufgabe der Aufsicht vor Ort zu stützen, schlägt die 

SBBK ein Aufsichtsmodell vor, das bereits erfolgreich in mehreren Kantonen umgesetzt wird. Die Experten - 

und zwar namentlich jene, die bereits national beim eidgenössischen Anerkennungsverfahren eingesetzt wer-

den - nehmen im Auftrag der Kantone die Reauditierung der Bildungsgänge vor. Die Praxis zeigt, dass ein 

solches Kombinationsmodell aus kantonaler Aufsicht und Reauditierung durch Experten Synergien zwischen 

beiden Aufsichtsverfahren (kantonale institutionelle Aufsicht im Rahmen des Leistungsvertragscontrollings und 

Aufsicht der Bildungsgänge) schafft. Der Vorteil eines solchen Verfahrens ist die enge Zusammenarbeit zwi-

schen lokalen Behörden und Anbietern. 

Art. 8 stellt einen Paradigmenwechsel dar. Die Verantwortung für die Entwicklung der Rahmenlehrpläne wech-

selt von den Bildungsanbietern und somit auch von den Kantonen hin zu den nationalen Organisationen der 

Arbeitswelt. Dies stellt einen Widerspruch zu Art. 29 Abs. 4 des BBG dar, welcher besagt, dass die Kantone 

selber Bildungsgänge anbieten können. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Im Auftrag des Regierungsrates  

Dr. jur. Roger Nobs, Ratschreiber,  
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St.Gallen, 21. Màrz 2017

Totalrevision der Verordnung des WBF über Mindestvorschriften für die Anerken-
nung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen
(MiVo-HF); Vernehm lassungsantwort

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 16. Dezember 2016 haben Sie die Regierung des Kantons St.Gallen
eingeladen, zur Totalrevision der Verordnung des WBF über Mindestvorschriften für die
Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen (SR
412.101.61; abgekürzt MiVo-HF) Stellung zu beziehen. Der vorgelegte Entwurf sieht vor,
die Rollen und Zuständigkeiten zu klären, die Arbeitsmarktorientierung der Bildungsgänge
zu verbessern, die Qualitätssicherung expliziter zu verankern und eine Vereinfachung der
Prozesse herbeizuführen.

Die Regierung befünruortet grundsätzlich Bestrebungen, welche die Förderung und Stär-
kung der Höheren Berufsbildung bezwecken und die Voraussetzung für eine hohe Ausbil-
dungsqualität schaffen. Die Höheren Fachschulen (HF) sind heute ein unverzichtbarer Be-
standteil der Schweizer Bildungslandschaft. Dank funktionierender Verbundpartnerschaft
ist die HF zudem besser positioniert als jemals zuvor. Es gilt, die Qualität der anerkannten
Bildungsgänge zu sichern und die Einhaltung der Kriterien nachhaltig zu gewährleisten,
was nach unserem Dafürhalten mit der vorliegenden Totalrevision erreicht werden kann.
ln diesem Sinn begrüssen wir im Konkreten, dass die Berufstitel vereinheitlicht und ge-
schützt und dies im Sinn der Transparenz und Vergleichbarkeit auch durchgesetzt werden
soll. Ebenso begrüssen wir, dass die Zulassungskriterien in den Rahmen-
lehrplänen festgelegt werden sollen, weil dadurch Unklarheiten in der Praxis vermieden
werden können. Gemäss dem neuen Art. 11 MiVo-HF soll die Genehmigung der
Rahmenlehrpläne zur Sicherstellung der Qualität und des Praxisbezugs befristet und in

Konsequenz gemäss dem neuen Art.21 MiVo-HF auch die Anerkennung für die HF Bil-
dungsgänge und Nachdiplomstudien mit einer Frist belegt werden. Dies bedeutet fur die
Anbieter unter Umständen einen erhöhten Aufwand für erneute Anerkennungsverfahren,
der aber u.E. zugunsten der Qualität und des zwingend notwendigen Praxisbezugs ge-

rechtfertigt ist.
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lm Rahmen der erfolgreich praktizierten Verbundpartnerschaft sind die Aufgaben derAuf-
sicht und die Rolle der Kantone nach der Anerkennung eines Bildungsgangs oder Nach-
diplomstudiums der höheren Fachschulen gegenwärtig in Art. 29 Abs. 5 des eidgenössi-
schen Berufsbildungsgesetzes (SR 412.10; abgekürzt BBG) und im Leitfaden <Aufsicht
und Rechtsmittelweg bei höheren Fachschulen> des Staatssekretariates für Bildung, For-
schung und lnnovation (SBFI) vom Mai 2014 geregelt. Diese Struktur hat sich u.a. des-
halb bewährt, weil die Kantone die Situation vor Ort bzw. die Anbieter kennen und mit der
Wahrnehmung der Aufsichtspflicht den richtigen Vollzug der Vorgaben zur HF gewährleis-
ten können, Diese Aufgabe der Kantone erachten wir als weiterhin zentrales lnstrument
zur Gewährleistung einer hohen Qualität und zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorga-
ben durch die Anbieter. Letzteres ist umso bedeutungsvoller, als die zunehmende Anzahl
Anbieter und Bildungsgänge in den nächsten Jahren einem demografisch bedingten
Nachfragerückgang gegenüberstehen werden.

Mit Art. 21 der neuen MiVo-HF soll allerdings eine Regelung eingeführt werden, welche
die Kantone aufgrund einer einheitlichen Aufsichtspraxis entlasten soll. Diese administra-
tive Entlastung entzieht den Kantonen aber auch die in Art. 29 Abs. 5 BBG rechtlich defi-
nierte Verantwortung. lm Weiteren wird die gewachsene und bewährte Struktur der Ver-
bundpartnerschaft zugunsten des SBFI und der Organisationen der Arbeitswelt, aber zu-
ungunsten der Kantone geschwächt. Mit dem beabsichtigten Entzug der Aufsicht und der
Aufgabe bei der Reauditierung verbleibt den Kantonen faktisch die Rolle der Geldgeber,
ohne dabei bei Bedarf Einfluss auf die Umsetzung der HF im Kanton nehmen zu können.
Mit anderen Worten schwächt der vorgesehene Art. 21 MiVo-HF die Rolle der Kantone
massiv und eliminiert mit der reduzierten Aufsicht die Sicherstellung der Qualität und Vor-
gaben vor Ort. Der Verbundpartnerschaft mit der bisherigen Aufsichtskontrolle durch die
Kantone ist nach unserem Dafürhalten weiterhin zwingend Rechnung zu tragen, weshalb
auch die Rollen der Akteure in der MiVo-HF entsprechend zu definieren sind.

lm Leitfaden <Anerkennungsverfahren für Bildungsgänge und Nachdiplomstudien der hö-
heren Fachschulen> des SBFI vom Mai2016 sind dieAufgabe und Rolle der Kantone im

Anerkennungsprozess beschrieben (vgl. insbesondere die Kapitel 1.2.2,2.1 und 2.3). Da-
rin ist beispielsweise verankert, dass ein Anbieter für ein Gesuch um ein Anerkennungs-
verfahren über die Zustimmung bzw. Empfehlung des Standortkantons (= Leadkanton)
verfügen muss. Dieser hat den Antrag und die Unterlagen ans SBFI weiterzureichen.
Dazu gehört, dass im Empfehlungsschreiben des Kantons Aussagen zum <Bedarf nach
dem Bildungsangebot> zu machen sind. Diese Praxis bewährt sich und schafft die Vo-
raussetzung, dass sich die zahlungspflichtigen Kantone einerseits eine Übersicht über die
Angebotsentwicklung im Kanton verschaffen und anderseits bei Bedarf steuernd eingrei-
fen können. Gemäss Art. 16 Abs. 1 der totalrevidierten MiVo-HF hat der Anbieter beim
Gesuch um Anerkennung von HF Bildungsgängen inskünftig keine Aussage zum Bedarfs-
nachweis mehr zu machen. ln Art. 17 Abs. 2 Bst. a wird für die Nachdiplomstudiengänge
ein solcher aber explizit gefordert. Unseres Erachtens haben Anbieter sowohl bei HF Bil-

dungsgängen als auch bei den Nachdiplomstudien den Bedarfsnachweis zu erbringen.
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Weiter soll mit dem neuen Art. B MiVo-HF eine Anderung in der Verantwortlichkeit bei der
Entwicklung von Rahmenlehrplänen erfolgen. Diese wechselt von den Bildungsanbietern
(und somit von den Kantonen) hin zu den nationalen Organisationen der Arbeitswelt. Dies
steht im Widerspruch zu Art. 29 Abs. 4 BBG, worin festgehalten ist, dass die Kantone sel-
ber Bildungsgänge anbieten können. Unseres Erachtens ist daher sicherzustellen, dass
die Bildungsanbieter und somit auch die Kantone, für welche die Aufsichtsverantwortung
gegenüber den HF-Anbietern gilt, eine Mitverantwortungs- und Mitentscheidungskompe-
tenz beim Erlass von Rahmenlehrplänen wahrnehmen können.

Schliesslich werden die Bildungsgänge im neu gestalteten Anhang 1 zur MiVo-HF alpha-
betisch und neu mit Nennung der geschützten Titel und des Genehmigungsdatums der
Rahmenlehrpläne aufgeführt. Mit dem Anhang können Veränderung in den Rahmenlehr-
plänen zeitnah in die MiVo-HF integriert werden, was zu begrüssen ist. Hingegen erach-
ten wir es als nicht sinnvoll, auf die ursprüngliche und transparente Struktur der Fachbe-
reiche zu verzichten. Diese weist nämlich eine gute Lesbarkeit auf. Es ist daher nicht
nachvollziehbar, weshalb ohne Not ersatzlos auf die inhaltliche Struktur mit den Fachbe*
reichen verzichtet wird.

Wir bedanken uns für die Gelegenheit der Stellungnahme und für die Berücksichtigung
unserer Anliegen.

lm Namen der Regierung

lÚ?,
Martin Klöti
Präsident

Canisius Braun
Staatssekretär

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an:
vernehmlassung. hbb@sbfi.admin.ch
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Herrn Bundesrat 
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 28. März 2017 

Vernehmlassung zur Totalrevis ion der Verordnung des WBF über Mindestvorschriften 
für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren 
Fachschulen (MiVo-HF; SR 412.101.61) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Totalrevision der Verordnung des 

WBF über Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplom-

studien der höheren Fachschulen (MiVo-HF). 

1. Allgemeines   

Wir begrüssen die mit der Totalrevision vorgenommenen Anpassungen der MiVo-HF, welche zu 

verschiedenen Klärungen und Präzisierungen führen. 

Neben den untenstehenden Anmerkungen zu einzelnen Artikeln plädieren wir dafür, die 

Zuordnung der Bildungsgänge in Fachbereiche nicht aufzuheben. Die Fachbereiche bilden ein 

hilfreiches Raster zur Gruppierung der Bildungsgänge und vereinfachen das Auffinden der 

einzelnen Bildungsgänge und Fachrichtungen. Zudem sind einzelne Fachbereiche explizit in der 

Interkantonalen Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen 

(HFSV) aufgeführt. Würde in der MiVo-HF auf die Fachbereiche verzichtet, hätte dies auf-

wändige Anpassungen in der HFSV zur Folge. 

2. Zu einzelnen Artikeln  

 

Artikel 9  Inhalt 

In Absatz 2 sollte wie bisher die Möglichkeit vorgesehen werden, dass auch gleichwertige Vor-

bildungen eine Zulassung in einen Bildungsgang beziehungsweise in ein Nachdiplomstudium 

ermöglichen. Ansonsten wird unseres Erachtens die Durchlässigkeit im Bereich der höheren 

Berufsbildung zu sehr eingeschränkt. Wir schlagen daher folgende Anpassung vor: 

2 Sie legen für die Zulassung zu den Bildungsgängen fest: 

a.  welche Fähigkeitszeugnisse, Abschlüsse der Sekundarstufe II oder gleichwertige 
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Qualifikationen Voraussetzung sind; 

b.  ob zusätzlich zu den Voraussetzungen gemäss Buchstabe a Berufserfahrung oder 

eine Eignungsabklärung Voraussetzung ist. 

 

Artikel 10 Voraussetzungen für die Genehmigung 

Dass für die Genehmigung eines Rahmenlehrplans durch das SBFI „kein bildungspolitischer 

Konflikt“ bestehen darf, finden wir als Formulierung zu unbestimmt und zu offen. Wir erachten 

die Auslegung dieser Bestimmung selber als Konfliktpotenzial und regen darum an, den 

Buchstaben c zu streichen oder allenfalls genauer zu bestimmen, welche „bildungspolitischen 

Konflikte“ eine Genehmigung verunmöglichen. 

 

Artikel 14 Bildungsplan und Studienreglement 

Hier regen wir an, in Absatz 2 zusätzlich auch den im Berufsbildungsgesetz (Art. 61 BBG, 

SR 412.10) geforderten Rechtsmittelweg zu nennen: 

2 Das Studienreglement regelt insbesondere die Zulassung, die Struktur des Bildungs-

ganges, die Promotion und das Qualifikationsverfahren sowie den Rechtsmittelweg 

gemäss Artikel 61 BBG. 

 

Artikel 16 Gesuch um Anerkennung von Bildungsgängen 

In Absatz 2 wird auf die „zuständige kantonale Behörde“ verwiesen. In der Praxis zeigt sich 

immer wieder, dass Bildungsanbieter in mehreren Kantonen tätig sind und entsprechend die 

Frage der Zuständigkeit der Kantone geklärt werden muss. Wir regen an, entsprechend dem 

Leitfaden des Staatssekretariats für Bildung und Forschung (SBFI) „Aufsicht und Rechtsmittelweg 

bei höheren Fachschulen“ zwischen Standortkantonen und Sitzkanton zu unterschieden. 

Standortkantone sind alle Kantone, in welchen ein Bildungsanbieter Angebote führt, während 

der Sitzkanton jener Kanton ist, in welchem der Bildungsanbieter seinen juristischen Sitz hat. 

Entsprechend regen wir einen neuen Absatz 3 an: 

3 Bietet ein Bildungsanbieter Bildungsgänge oder Nachdiplomstudien an Standorten in 

mehreren Kantonen an (Standortkantone), so ist jene kantonale Behörde für das Gesuch 

zuständig, in welchem der Bildungsanbieter seinen juristischen Sitz hat (Sitzkanton). 

Somit wären die kantonalen Zuständigkeiten für die Gesuchseingabe einerseits und die Aufsicht 

andererseits geklärt: Für die Gesuchseingabe für ein Anerkennungsverfahren ist der Sitzkanton 

zuständig und mit Artikel 29 Absatz 5 des Berufsbildungsgesetzes (BBG, SR 412.10) ist zudem 

festgelegt, dass die (Standort-)Kantone die Aufsicht über anerkannte Bildungsgänge auf ihrem 

Kantonsgebiet ausüben.  

Analog ist Absatz 3 des Artikels 17 um folgenden Satz zu ergänzen: 

3 Artikel 16 Absatz 3 gilt analog.  

 

Artikel 17 Gesuch um Anerkennung von Nachdiplomstudien 

Entsprechend der oben beschriebenen Ausganglage von Bildungsanbietern mit mehreren 

Ausbildungsstandorten verstehen wir die Einschränkung in Absatz 2 Buchstabe e nicht, wonach 

ein Bildungsanbieter an demselben Standort den Bildungsgang und das Nachdiplomstudium 

anbieten muss. Dass ein Nachdiplomstudium, welches nicht auf einem Rahmenlehrplan aufbaut, 

auf einem Bildungsgang HF aufbauen muss, finden wir korrekt. Wenn nun aber ein Bildungs-

anbieter am Standort A einen Bildungsgang HF anbietet und darauf aufbauend ein einschlägiges 

Nachdiplomstudium an einem Standort B anbieten möchte, bleibt ihm dies verwehrt. Im 

Erläuternden Bericht zur Vernehmlassung wird darauf hingewiesen, dass dies der „aktuellen 

Praxis des SBFI“ entspreche, ohne aber zu begründen, weshalb. Wir regen deshalb an, in 
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Absatz 2 Buchstabe e auf die Standortgebundenheit zu verzichten. Um sicherzustellen, dass ein 

Nachdiplomstudium nicht auf einem „beliebigen“ Bildungsgang aufbauen kann, soll aber die 

(fachliche) Einschlägigkeit in der Verordnung verankert werden. Absatz 2 Buchstabe e würde 

folgendermassen lauten:  

e. der Bildungsanbieter einen einschlägigen, anerkannten Bildungsgang anbietet. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Dr. Remo Ankli Andreas Eng 
Landammann Staatsschreiber 
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Stellungnahme zur Totalrevision der Verordnung des WBF über Mindestvor-

schriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien 

der höheren Fachschulen (MiVo-HF) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Besten Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zur Totalrevision der Verord-

nung des WBF über Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen 

und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen (MiVo-HF). Der Stellungnahme 

der Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz SBBK schliessen wir uns mit 

folgenden zwei Einschränkungen an: 

1. Die Empfehlung zu Art. 8 (S. 4) sollte weggelassen werden. Aus unserer Sicht 

ist es korrekt, wenn die Organisationen der Arbeitswelt (OdA) den "Lead" in 

der Bearbeitung der Rahmenlehrpläne haben, da sie die Anforderungen der 

Arbeitswelt an die Ausbildung am besten kennen.  

2. Die Bemerkung zu Art. 13 (S. 4) können wir nicht mittragen. Eine Festlegung 

eines Anteils von hauptamtlichen Lehrpersonen in den Bildungsgängen HF ist 

nicht zielführend, weil die teilzeitlich tätigen Lehrpersonen den zwingend er-

forderlich Praxisbezug der Ausbildung sicherstellen.  
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Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

  

 Namens der Regierung 
 Die Präsidentin: Der Kanzleidirektor: 

  

 

 

B. Janom Steiner  Dr. C. Riesen 
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Stellungnahme zur Totalrevision der Verordnung des WBF über Mindestvorschriften für die 
Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen (MiVo-
HF) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Das Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) des Kantons Aargau bedankt sich beim Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) für die Möglichkeit, zur Totalrevision der 
Verordnung des WBF über Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nach-
diplomstudien der höheren Fachschulen (MiVo-HF) Stellung zu nehmen. 

Das Departement BKS begrüsst die Vereinfachung der Prozesse und stützt Massnahmen, welche 
die Qualitätsentwicklung fördern aber auch die Prozesse zur Entwicklung der Bildungsgänge an hö-
heren Fachschulen (HF) vereinfachen. Anmerkungen gibt es aus Sicht des Departements BKS zu 
folgenden Abschnitten der totalrevidierten MiVo-HF anzubringen: 

Artikel 2: 

In Absatz 2 heisst es, dass Bildungsgänge HF auf eidgenössischen Fähigkeitszeugnissen (EFZ) 
aufbauen. Aus Sicht des BKS kann dieser Absatz ersatzlos gestrichen werden, da Bildungsgänge 
HF auch an andere Abschlüsse auf der Sekundarstufe II anschliessen können. Gegenwärtig sind 
Bildungsgänge HF ausnahmsweise sogar ohne abgeschlossene Sekundarstufe II zugänglich, weil 
gleichwertige Qualifikationen zum Zugang berechtigen. 

Artikel 3: 

• Mit dem angepassten Artikel 3 der MiVo-HF fällt die explizite Aufführung der Mindestzahlen an 
Lernstunden von 3600 für Bildungsgänge, die auf einem einschlägigen Fähigkeitszeugnis auf-
bauen bzw. von 5400 Lernstunden für Bildungsgänge, die auf einem anderen Abschluss der Se-
kundarstufe II aufbauen, weg. Die Berechnung der Semesterbeiträge sowie die Beitragsdauer 
bzw. die Anzahl der Auszahlungen aufgrund der HFSV bezieht sich jedoch genau auf diese bei-
den Modelle mit beziehungsweise ohne einschlägigen eidgenössischen Abschluss. So hat die 
Konferenz der Vereinbarungskantone HFSV entsprechende Beschlüsse betreffend den soge-
nannten „Plafonierungsregeln" oder den Normsemestern gefasst, die auf dieser Unterscheidung 
der beiden Modelle 3600 und 5400 beruhen. Deshalb ist es wünschenswert, dass die bisherigen 
Modelle weiterhin aufgeführt werden. 

• 2880 Lernstunden haben ausserhalb von praktischen Bildungsbestandteilen stattzufinden. Diese 
praktischen Bildungsbestandteile schliessen neu auch Praktika ein. Aus Sicht des BKS sollten 



sich diese praktischen Bildungsbestandteile jedoch ausschliesslich auf eine Berufstätigkeit in ein-
schlägigen Berufen beziehen. 

• Für Studiengänge, die nicht auf einem EFZ, sondern einem anderen Abschluss der Sekundarstu-
fe II beruhen und gegenwärtig 5400 Lernstunden umfassen, sollten entsprechend 4320 Lernstun-
den für theoretische Bildungsbestandteile eingefordert werden. 

Artikel 9: 

• Die Zulassung wird neu in Artikel 9 Abs. 2 (gegenwärtiger Artikel 13 und 14) geregelt. Die neue 
Regelung stellt eine Verschärfung der Zulassung dar, da diese von einem Abschluss auf der Se-
kundarstufe II abhängig gemacht wird. Es fehlt die Ergänzung, dass auch gleichwertige Qualifika-
tionen zum Zugang berechtigen, wie dies bisher der Fall war. Der Artikel ist entsprechend zu er-
gänzen. 

• Absatz 2 sollte ergänzt werden mit der Aussage, welche einschlägigen Bildungsabschlüsse auf 
Tertiärstufe an den HF-Bildungsgang angerechnet werden können. Dazu muss sich der Rahmen-
lehrplan transparent äussern. 

• Die Regelungen bezüglich «Praktika bei Vollzeitausbildungen» und «Berufstätigkeit in einschlägi-
gen Berufen» sollten getrennt gehandhabt Werden. Der Bildungsanbieter ist gemäss Art. 15, 
Abs. 1 nach wie vor verantwortlich für die Auswahl der Praktikumsbetriebe bei Vollzeitausbildun-
gen. Fraglich scheint hingegen, ob der Bildungsanbieter (bei Berufstätigkeit in einschlägigen Be-
rufen während der HF-Teilzeitausbildung) die Verantwortung für den Kompetenzerwerb am Ar-
beitsplatz übernehmen kann. Wir sind der Ansicht, dass im Tertiärbereich die Kompetenzen für 
den praktischen Bildungsteil nicht über eine Verordnung (RLP) vorgeschrieben werden können. 
Der Arbeitgeber kann bei einem HF-Bildungsgang nicht in die Pflicht genommen werden, be-
stimmte Kompetenzen zu vermitteln. 

Artikel 10: 

Bei den Voraussetzungen für die Genehmigung schlagen wir vor, Buchstabe c zu streichen, da diese 
Formulierung ein hohes Potential an Unklarheit birgt. So ist unklar, was ein bildungspolitischer Kon-
flikt ist (analog Art. 17, Bst. b. für die NDS). Bei Buchstabe f könnte die Formulierung dazu führen, 
dass etablierte Titel wie «Sozialpädagogin HF» bestritten werden. Wir plädieren für folgende Ergän-
zung: «Der vorgesehene Titel ist klar, nicht irreführend und von anderen Titeln der höheren Berufs-
bildung unterscheidbar» (analog Art. 17, Bst. d. für die NDS). Der Buchstabe g soll wie folgt ergänzt 
werden: «Die Trägerschaft hat vor Einreichung des Gesuchs um Genehmigung des Rahmenlehrpla-
nes die Kantone und weitere interessierte Kreise konsultiert.» 

Artikel 14, Abs. 2: 

Das Studienreglement soll sich ebenfalls zum Rechtsweg äussern. 

Artikel 21: 

Mit dem Artikel 21 der neuen MiVo-HF wird eine neue Regelung eingeführt mit dem Ziel, die Kantone 
zu entlasten und eine einheitliche Aufsichtspraxis umzusetzen. Neu lösen Änderungen des Rahmen-
lehrplans neue Anerkennungsverfahren aus, wobei je nach Ausmass der Änderung (über die das 
SBFI entscheidet) entweder eine komplette Neuanerkennung erfolgt oder vereinfachte Verfahren 
zum Zug kommen. Die Überprüfung erfolgt gemäss Art. 19 wie bisher im Auftrag des SBFI über 
mandatierte Experten. 

Wir gehen davon aus, dass im Rahmen der alle sieben Jahre stattfindenden Überprüfung und Aktua-
lisierung der Rahmenlehrpläne in der Regel keine derart tiefgreifenden und umfassenden Anpassun-
gen resultieren, die eine erneute Durchführung eines kompletten Anerkennungsverfahrens notwen-
dig machen. Aus Sicht des Departements BKS sollten daher grundsätzlich vereinfachte Verfahren 
der Neuanerkennung zur Anwendung kommen, komplette Neuanerkennungen hingegen die grosse 
Ausnahme bilden. Der erläuternde Bericht zur Vernehmlassung zur Totalrevision der MiVo-HF ver- 
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deutlicht dies zu wenig. Zugunsten eines effektiven und effizienten Vorgehens könnte sich die Über-

prüfung durch das SBFI beispielsweise an der kantonalen Berichterstattung orientieren, die gegen-

wärtig im Dreijahresmodus stattfindet. 

Wir danken Ihnen, wenn Sie unsere Anliegen berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Alex Hürzeler 

Regierungsrat 
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Vernehmiassung des Bundes: Totairevision der Verordnung des WBF über Mindest
vorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der hö
heren Fachschulen (MiVo-HF; SR 412.101.61).
Stellungnahme des Kantons Bern

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Seht geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Totairevision der Verordnung des WBF über Mm
destvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höhe
ren Fachschulen vom 11. März 2005 (MiVo-HF) Stellung nehmen zu können.

Der Kanton Bern als wichtiger Bildungsstandort der höheren Berufsbildung begrüsst die Total-
revision der MiVo-HF. Durch die strukturelle Überarbeitung hat die MiVo-HF an Klarheit ge
wonnen. Inhaltlich konnten sich die Kantone bereits im Rahmen einer vom SBFI einberufenen
Reflexionsgruppe sowie im Rahmen der vom SBFI beauftragten Expertenbefragung zur Eva
luation des Anerkennungsverfahrens HF äussern. Den grössten Teil unserer Anregungen und
Anträge haben wir bereits bei dieser Gelegenheit angebracht. Soweit ihnen nicht entsprochen
wurde, kommen wir nachfolgend darauf zurück.

Die vorgesehenen Revisionsziele
— Rollen und Zuständigkeit der Akteure klären,
— Arbeitsmarktorientierung erhöhen und die Rolle der OdA stärken,
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— Qualität sicherstellen und weiterentwickeln und
— Prozesse vereinfachen,
stützen sich auf den aktuellen Bedarf seit der Inkraftsetzung der geltenden MiVo und sind im
Einklang mit denjenigen des Strategieprojekts SBFI zur Stärkung der Höheren Berufsbildung.
Dem Ziel „Arbeitsmarktorientierung erhöhen und die Rolle der OdA stärken“ wird aus unserer
Sicht Rechnung getragen. Dies trifft für die anderen drei Ziele noch nicht in genügendem
Ausmasse zu. Wir kommen in den Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln auf diese Feststel
lung zurück.

Erlauben Sie uns zuerst einige generelle Bemerkungen, bevor wir zu den einzelnen Artikeln
Stellung nehmen.

Generelle Bemerkungen

Miteinbezug von HFSV und Leitfäden SBFI in die Totairevision
Wir stellen fest, dass der vorliegende Entwurf in seiner Regelungsdichte und seinem Rege
lungsumfang der bisherigen MiVo-HF grösstenteils entspricht. Aus unserer Sicht müssten
aber ebenso die lnterkantonale Vereinbarung vom 22. März 2012 über Beiträge an die Bil
dungsgänge der höheren Fachschulen (HFSV), die 2014 in Kraft getreten ist, sowie die bei
den Leitfäden des SBFI‘ „Anerkennungsverfahren für Bildungsgänge und Nachdiplomstudien
der höheren Fachschulen (Mai 2016) und „Aufsicht und Rechtsmittelweg bei höheren Fach
schulen“ (Mai 2014) in die Revisionsarbeiten miteinbezogen werden. Beide sind für die Akteu
re unverzichtbare Hilfsmittel zum Vollzug der aktuellen MiVo-HF. Die beiden Leitfäden enthal
ten Bestimmungen, die unseres Erachtens aus gesetzgeberischer Sicht in die MiVo über
nommen werden müssten. Wir denken hier an die an die Kantone delegierte Aufsicht, die
heute einzig im Leitfaden präzisiert ist. Im erläuternden Bericht zur M1Vo-HF wäre auf die
HFSV hinzuweisen, insbesondere auf die Bestimmung, dass die Kantone mit den Bildungs-
anbietern eine Leistungsvereinbarung abschliessen müssen, wenn sie die Bildungsgänge mit
einer Pauschale nach HFSV fördern. Mit der Finanzierung muss aber auch eine Aufsicht ein
hergehen (vgl. Bemerkungen zu Kantonale Aufsicht).

Festlegung Umfang Bildungsgang ohne Berücksichtigung einschlägige und nicht einschlägige
Grundbildung
In Artikel 3 wird die bisher differenzierte Festlegung der Mindestanzahl Lernstunden aufgeho
ben. Bisher waren mindestens 3600 Lernstunden für einen Bildungsgang vorgesehen, der auf
ein einschlägiges EFZ aufbaut. Für Bildungsgänge, die auf ein nicht einschlägiges EFZ auf
bauen, sind 5400 Lernstunden vorgeschrieben. Diese Unterscheidung soll aufgehoben wer
den, weil mittlerweile in allen Ausbildungsbereichen einschlägige Grundbildungen existieren.
Wir sind gegen die Aufhebung der Differenzierung, weil gerade die Bereiche Soziales und
Gesundheit sehr viel Quereinsteigende verzeichnen und diese Möglichkeit angesichts des
Fachkräftebedarfs weiterhin einem Bedürfnis entspricht.

Ausserdem steht die Aufhebung der Differenzierung im Widerspruch zu den Rahmenbe
schlüssen der Konferenz der Vereinbarungskantone HFSV. Diese stützt sich bei der Festle
gung der Beitragszahlungen der Standortkantone an HF-Bildungsgänge auf die bisherigen
Mindestlernstunden einschlägig und nicht einschlägig ab. Damit wird das bewährte Abgel
tungssystem der HFSV in Frage gestellt (vgl. Bemerkungen zu Art. 3).

1
Beide abrufbar unter: https://www.sbfi.admin .ch/sbfi/de/home/themen/hbb/alloemeine-informationen-hf/kantone. html
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Finanzielle Auswirkungen für den Kanton Bern
Aktuell ist eine Mindestzahl an Letnstunden bei HF-Bildungsgängen in der MiVo-HF verankert.
Auch der Entwurf sieht ein Minimum an Letnstunden vor. Wir anerkennen das Bedürfnis, aus
Qualitätsgründen nur eine Begrenzung der Lernstunden gegen unten vorzusehen und auf
eine solche gegen oben zu verzichten. Dies birgt aber auch das Risiko einer unkontrollierba
ren Kostensteigerung für die Kantone, müssen diese gemäss HFSV doch die Hälfte der ermit
telten Bruttobildungskosten pro Bildungsgang übernehmen, wenn Sie uns diese Bemerkung
erlauben. Ein weiterer Kostenschub ist auf dem Hintergrund der finanziellen Situation für den
Kanton Bern nicht mehr verkraftbar.

Kantonale Aufsicht
Artikel 29 Absatz 5 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung vom 13. Dezember 2012 (Be
rufsbildungsgesetz, BGG; SR 412.10) hält fest, dass die Kantone die Aufsicht über die höhe
ren Fachschulen ausüben, soweit sie eidgenössisch anerkannte Bildungsgänge anbieten.
Ausführende Bestimmungen zur kantonalen Aufsicht fehlen bis heute auf der Verordnungs
ebene und sind auch in der Vorlage nicht vorgesehen. Dies führt in der Praxis immer wieder
zu Unsicherheiten und schwächt die Position der Kantone. Die in Ziff. 1 .4.2 des Leitfadens
„Aufsicht und Rechtsmittelweg bei höheren Fachschulen“ festgehaltenen Aufsichtspflichten
der Kantone müssen unseres Erachtens in ihren Grundzügen in einem zusätzlichen Kapitel in
die MiVo-HF aufgenommen werden. Es fehlen beispielsweise Prozessvotgaben für die kanto
nalen Behörden im Anerkennungsverfahren oder für die Ausübung ihrer Aufsichtspflicht, wenn
bei Bildungsgängen Mängel festgestellt werden (vgl. Bemerkungen zu Art. 22). Gemäss HFSV
schliessen die Kantone mit den Bildungsanbietern Leistungsvereinbarungen ab. Darin wird die
Subventionierung geregelt, aber auch die Aufsicht. Eine Klärung der Aufgabenteilung, der
Zuständigkeiten und Rollen zwischen Bund und Kantonen bei der Aufsicht sind aus unserer
Sicht Verordnungsmaterie.

Bildungsgänge Gesundheitsbereich
Die hohe Arbeitsmarktorientierung, die mit der Verschiebung von Sachverhalten aus der Ver
ordnung in die Rahmenlehrpläne erreicht werden soll, entspricht dem Bedarf der Praxis. Sie
steht aber in einem gewissen Spannungsverhältnis zur Tatsache, dass die Bildungsgänge HF
im Gesundheitsbereich eine breite und generalistische Ausrichtung aufweisen. Es gilt des
halb, dieser Balance zwischen Arbeitsmarktorientierung und Breite der Ausbildung bei der
Weiterentwicklung der Rahmenlehrpläne (Pflege, MTRA, BMA) in Zukunft besondere Auf
merksamkeit zu schenken.

Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln

1. Abschnitt: Bildungsgänge

Artikel 1 Die Ergänzung in Abs. 3 mit Erweiterung und Vertiefung der Allgemeinbildung
Ausbildungsziele wird begrüsst.

Artikel 2 Keine Bemerkungen.
Grundlagen
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Der Regierungsrat des Kantons Bern

Artikel 3 Diese neue Bestimmung fasst die bisherigen Artikel 3 und 4 zusammen. Wir ha-
Umfang und Ange- ben zum neuen Vorschlag inhaltliche Vorbehalte. Die bisherigen, in weiten Teilen
botsform bewährten Bestimmungen, werden verwässert.

Wir beantragen deshalb, die bisherigen Artikel 3 und 4 mit geringfügiger Ergän
zung beizubehalten.

• Zum Umfang der Lernstunden (bisheriger Art. 3):
Bisher galten mindestens 3600 Lernstunden für Bildungsgänge, die auf einem
einschlägigen EFZ aufbauen. Für solche, die auf einem nicht einschlägigen Bil
dungsgang aufbauen (z. B. Kauffrau EFZ möchte Bildungsgang HF Pflege ab
solvieren), galten mindestens 5400 Lernstunden. Diese Differenzierung ist in der
Vorlage nicht mehr vorgesehen. Stattdessen sollen sich die Anzahl Lernstunden
gemäss Erläuterungen anhand internationaler Standards oder am Umfang der zu
vermittelten Kompetenzen orientieren. Dies schaffl Unklarheit für die Bildungs
anbieter, OdAs und Kantone, weil letztere die Bildungsgänge nach HFSV
Kriterien subventionieren. Gemäss der HFSV dienen die 3600 bzw. 5400 Lern
stundenvorgaben als abzugeltende Normsemester bzw. als Maximalstandards
für die Dauer einschlägiger und nicht einschlägiger Bildungsgänge. Die neue
offene Vorgabe birgt für die Kantone die Gefahr von Qualitätseinbussen und un
kontrollierbarem Kostenwachstum.

Wir beantragen deshalb, den bisherigen Artikel 3 mit folgenden Änderungen auf
zunehmen:

Absatz 1:
Bildungsgänge umfassen folgende Lernstunden im Sinne von Artikel 42 Absatz 1
BBV:

a. 3600 Lernstunden für Bildungsgänge, die auf einer einschlägigen Ausbil
dung auf der Sekundarstufe II aufbauen.

b. 5400 Lernstunden für Bildungsgänge, die auf einem anderen Abschluss
der Sekundarstufe II aufbauen.

Begründung: Die Regelung entspricht weitgehend den heutigen Bestimmungen.
Sie ist durch die Erwähnung von einschlägigen Ausbildungen an der Stelle von
einschlägigen EFZ etwas offener als heute. So ist z.B. der Fachmittelschulaus
weis mit entsprechendem Berufsfeld gemäss der Systematik ebenfalls eine ein
schlägige Ausbildung und es können mit der vorgeschlagenen Formulierung
auch für diese Studierende angepasste, allenfalls verkürzte Bildungsgänge an
geboten werden. Dies kann die Attraktivität der HF — z.B. im Gesundheitsbereich
— steigern. Die Festlegung auf eine bestimmte Anzahl Lernstunden (Buchstabe
b) für Bildungsgänge, die auf einer nicht einschlägigen Grundbildung basieren,
bringt für alle beteiligten Akteure klare Vorgaben und entspricht dem System
HFSV. Mit der Möglichkeit der Aufteilung der Lernstunden in Präsenzzeiten,
selbständiges Lernen, Praktika usw. im Bildungsplan hat der Bildungsanbieter
immer noch viel Spielraum.

• Zur Anrechenbarkeit der Berufstätigkeit (bisher Art. 4 Abs. 3)
Im berufsbegleitenden Studiengang wird bisher die Berufstätigkeit höchstens wie
folgt angerechnet: 720 Lernstunden bei Bildungsgängen, die auf einem einschlä
gigen EFZ aufbauen und 1080 Lernstunden bei Bildungsgängen, die auf einem
anderen Abschluss der Sekundarstufe II aufbauen. Diese Unterscheidung soll
neu wegfallen, es werden generell nur noch mindestens 720 Lernstunden ange
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rechnet. Die Begründung dazu im erläuternden Bericht zu Artikel 3 (letzter Ab
satz) überzeugt nicht. In Konsequenz zur oben geforderten Differenzierung
möchten wir die Differenzierung nach bisherigem Artikel 4 Absatz 3 beibehalten.

Im Übrigen ist die sprachliche Formulierung in Artikel 3 Absatz 2 (neu) nur
schwer verständlich. Wir beantragen deshalb, den bisherigen Artikel 4 (Unter
richtsformen oder auch neu: Angebotsformen) mit folgenden Änderungen wieder
aufzunehmen:

Absatz 1: Bildungsgänge und Nachdiplomstudien können als Vollzeit- oder Teil-
zeit-Bildungsgänge geführt werden.
Absatz 2: Bei Teilzeit-Bildungsgängen ist eine einschlägige Berufstätigkeit von
mindestens 50 Prozent vorgeschrieben. (Rest streichen)
Absatz 3: Die einschlägige Berufstätigkeit wird beim Teilzeit-Bildungsgang wie
folgt angerechnet: (Rest unverändert)

Begründung: Wie in der Vorlage kann auch hier anstelle von berufsbegleitenden
Studiengängen von Teilzeit-Studiengängen gesprochen werden. Die Berufstätig
keit in Absatz 3 muss „einschlägig“ sein. Wir gehen davon aus, dass dies eine
Lücke in der bisherigen Gesetzgebung ist.

Artikel 4 Keine Bemerkungen.
Unterrichtssprache

Artikel 5 Wir beantragen, den bisherigen Artikel 9 Absatz 3 als neuen Absatz 3 wieder
Qualifikationsverfah- aufzunehmen.
ren

Begründung: Die Verantwortung, die abschliessenden Qualifikationsverfahren
(QV) im Detail zu regeln, oblag dem Bildungsanbieter. Dies soll weiterhin so
sein.

Artikel 6 Keine Bemerkungen.
Diplom und Titel

2. Abschnitt: Nachdiplomstudien

Artikel 7 Wir beantragen, dass die Voraussetzung zur Zulassung zu einem Nachdiplom
studium in Absatz 2 präzisiert werden. Zu den Abschlüssen auf Tertiärstufe ge
hören auch eidgenössische Fachausweise. Ein Abschluss auf Sekundarstufe II
mit einem eidgenössischen Fachausweis genügt aber in der Regel nicht zur Zu
lassung für einen Nachdiplomstudiengang. Es muss an geeigneter Stelle sicher
gestellt sein, dass kein Rechtsanspruch auf eine entsprechende Zulassung be
steht.

Die Absätze 4 und 6 sind hinsichtlich der versorgungsrelevanten Bildungsab
schlüsse im Gesundheitsbereich (NDS HF Anästhesiepflege, Intensivpflege und
Notfallpflege) sehr zu begrüssen. Damit können die bestehenden Rahmenlehr
pläne für die NDS HF in Anästhesie-, Intensiv- und Notfallpflege beibehalten
werden.

3. Abschnitt: Rahmenlehrpläne
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Artikel 8 Keine Bemerkungen.
Erlass

Artikel 9 Absatz 1: keine Bemerkungen
Inhalt

Absatz 2: Diese Bestimmung sollte ergänzt werden mit der Aussage, welche
einschlägigen Bildungsabschlüsse auf Tertiärstufe an den HF-Bildungsgang an
gerechnet werden können. Dazu muss sich der Rahmenlehrplan transparent
äussern.

Begründung: Etliche HF- Bildungsgänge beinhalten integtativ vorbereitende Kur
se auf eidgenössische Berufsprüfungen. Die Absolvierenden haben so die Gele
genheit, nach erfolgtem BP-Modul in den HF- Bildungsgang bis zum HF
Abschluss einzusteigen oder die entsprechende eidg. Prüfung zu absolvieren
und danach aus dem HF- Bildungsgang auszusteigen. Als Beispiel sei die HF
Rettungssanität mit integriertem vorbereitenden Kurs zum/zur eidg. BP Trans
portsanitäter/in erwähnt.

Artikel 70 Wir beantragen eine Präzisierung von Buchstabe g: Die Trägerschaft hat vor
Voraussetzung für die Einreichung des Gesuchs um Genehmigung des Rahmenlehrplanes die Kantone
Genehmigung . .und weitere interessierte Kreise konsultiert.

Begründung: Der Begriff relevante Kreise ist entsprechend den Ausführungen im
erläuternden Bericht zu Artikel 10 zu präzisieren. Wir begrüssen hier den Einbe
zug der Kantone sehr (siehe auch Stellungnahme zu Artikel 16).

Artikel 11 Absatz 1: keine Bemerkungen.
Genehmigung, Befris
tung und Erneuerung Absatz 2: Eine Befristung der Rahmenlehrpläne auf 7 Jahre wird aus Gründen

der Qualitätssicherung und zur Erhöhung der Arbeitsmarktorientierung begrüsst.

4. Abschnitt: Bildungsanbieter

Artikel 72 Keine Bemerkungen.
Leitung sowie Einrich
tungen, Lehrmittel und
Unterrichtshilfen

Artikel 73 Wir beantragen, dass diese Bestimmung mit einer Quotenregelung ergänzt wird.
Lehrkräfte

Begründung: Wir stellen im Rahmen unserer Aufsicht immer wieder fest, dass
Bildungsanbieter, insbesondere gesamtschweizerische mit Teilzeit-Bildungs
gängen, mehrheitlich oder ausschliesslich Lehrkräfte in nebenberuflicher Lehrtä
tigkeit (weniger als die Hälfte der Arbeitszeit ist Lehrtätigkeit) beschäftigen. Zu
gunsten der Qualitätssicherung sollte pro Bildungsgang ein Prozentsatz an
hauptberuflichen Lehrkräften definiert werden. Als zielführend erachten wir einen
Drittel bis die Hälfte des Lehrkörpers in hauptberuflicher Lehrtätigkeit, d. h. mit
berufspädagogischer und didaktischer Bildung im Umfang von 1800 Lernstun
den.

Artikel 14 Absatz 1: keine Bemerkungen.
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Bildungsplan und
Studienreglement . . .. ..Absatz 2: Wir beantragen eine Erganzung: ... sowie ein Hinweis, dass sich der

Rechtsweg nach kantonalem Recht oder Bundesrecht richtet.

Begründung: Gemäss Artikel 61 Absatz 1 BBG sind Rechtsmittelbehörden ent
weder eine vom Kanton bezeichnete kantonale Behörde für Verfügungen kanto
naler Behörden und von Anbietern mit kantonalem Auftrag oder das SBFI für
andere Verfügungen von Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung. Wir
stellen fest, dass diese Tatsache, obwohl sie in Ziffer 2.1 und 2.2 des Leitfadens
„Aufsicht und Rechtsmittelweg bei höheren Fachschulen“ festgehalten ist, den
Bildungsanbietern mit privater Trägerschaft zu wenig bewusst ist.

Artikel 15 Marginalie: Ergänzung mit einschlägige Berufstätigkeit
Praktika

Absatz 3 (neu) Der Bildungsanbieter überprüft, dass die im Rahmenlehrplan ge
forderten Kompetenzen in der begleitenden einschlägigen Berufstätigkeit erwor
ben werden.

Begründung: Gemäss Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe f muss sich der Bildungsplan
neu auch zu den in den praktischen Bildungsteilen zu erwerbenden Kompeten
zen äussern. Nach den Erläuterungen zu Artikel 3 bezieht sich die Bestimmung
nicht nur auf Praktika, sondern auch auf begleitende einschlägige Berufstätigkeit.
Zur Qualitätssicherung der Ausbildung reicht es nicht, nur Aufsichtsvorgaben zu
den Praktika an den Bildungsanbieter zu machen. Wir beantragen, die Aufsicht
auf begleitende einschlägige Berufstätigkeit bei Teilzeit-Bildungsgängen auszu
weiten. Schliesslich wird diese auch im Rahmen der Lernstunden angerechnet
(vgl. Art. 3 Abs. 2 und 3).

5. Abschnitt: Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien

Artikel 16 Absatz 1: keine Bemerkungen.
Gesuch um Anerken
nung von Bildungs- . . ..

gängen Absatz 2. Wir beantragen eine Erganzung mit qualitativen Vorgaben.

Begründung: Der Umfang der kantonalen Stellungnahme muss u.E. hier festge
halten werden. Bis anhin wurde die kantonale Stellungnahme im Leitfaden Aner
kennungsverfahren vorgegeben, nicht aber in der MiVo-HF. Wir beantragen, die
Vorgaben, die heute im Leitfaden „Anerkennungsverfahren für Bildungsgänge
und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen“ zu finden sind, in die MiVo
HF zu integrieren, damit klar wird, inwiefern die Kantone die Anerkennungsgesu
che auch materiell überprüfen müssen. Zugleich muss für den Bildungsanbieter
transparent sein, ob die kantonalen Behörden bereits eine substantielle inhaltli
che Vorprüfung der eingereichten Dokumente vornehmen müssen. Diese Vorga
be wäre der Prozessoptimierung dienlich.

Wir haben zudem festgestellt, dass für gesamtschweizerische Bildungsanbieter,
welche in mehreren Standortkantonen dieselben Bildungsgänge durchführen,
eine Sonderlösung gefunden werden sollte. Das aktuelle Prozedere gemäss Leit
faden „Anerkennungsverfahren für Bildungsgänge und Nachdiplomstudien der
höheren Fachschulen“ (SBFI, Mai 2016) bewährt sich weder für die Bildungsan
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bieter, noch für die Trägerschaften der Rahmenlehrpläne und die Standortkanto
ne. Dass der Bildungsanbieter in jedem Standortkanton ein separates Anerken
nungsgesuch einreichen muss, führt zu Doppelspurigkeiten. Im Sinne des Revi
sionsziels „Prozesse vereinfachen“ sollte diese Problematik angegangen wer
den. Wir schlagen vor, dass für solche Fälle jeweils ein Leitkanton bestimmt wird.

Artikel 17 Vgl. Bemerkungen zu Artikel 16 Absatz 2.
Gesuch um Anerken
nung von Nachdip
lomstud ien

Artikel 78 Keine Bemerkungen.
Eintreten auf das
Gesuch

Artikel 19 Absätze 1 und 2: Keine Bemerkungen.
Anerkennungsverfah
ren

Wir beantragen die Ergänzung um einen Absatz 3: Die EKHF erlässt für die Ex
pertentätigkeit ein Pflichtenheft mit einem Anforderungsprofil.

Begründung: Wir haben festgestellt, dass die eingesetzten Expertinnen und Ex
perten zur Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen der MiVo-HF und des
entsprechenden Rahmenlehrplans unterschiedliche fachliche Voraussetzungen
mitbringen. Zur Qualitätssicherung des Anerkennungsprozesses schlagen wir
vor, für die Expertentätigkeit ein Anforderungsprofil zu formulieren.

Artikel 20 Absatz 1: keine Bemerkungen.
Entscheid und
Rechtsfolge der Aner- Absatz 2: Wir beantragen eine Präzisierung:

Mit der Anerkennung ist der Bildungsanbieter berechtigt, die gemäss Anhang 1
eidgenössisch geschützten Titel zu verleihen.

Begründung: Die Bezeichnung „höhere Fachschule“ ist nicht geschützt.

Wir beantragen zudem die Ergänzung um einen Absatz 3 mit folgendem Wort
laut:
Entscheide über Zulassung, Promotion und Qualifikationsverfahren bzw. die
Diplomerteilung sind gemäss Artikel 61 BBG zu verfügen.

Begründung: Diese Vorgabe gemäss Ziffer 2.1 und 2.2 des Leitfadens „Aufsicht
und Rechtsmittelweg bei höheren Fachschulen“ ist in die MiVo-HF aufzunehmen.
Verfügungskompetenzen müssen aus verfassungsrechtlicher Sicht mindestens
auf Verordnungsebene geregelt werden. Zudem haben wir die Erfahrung ge
macht, dass dieser Umstand den Bildungsanbietern nicht bewusst ist.

Artikel 21 Wir begrüssen diese Bestimmungen, beantragen aber eine Ergänzung um einen
Überprüfung und Absatz 3 mit folgendem Wortlaut:
Befnstung der Aner- Die Kantone sind über Entscheide des SBFI zu informieren.

Begründung: Die Kantone müssen für die Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht
über Änderungen des Rahmenlehrplans und alifällige Folgen davon informiert
sein.
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Artikel 22 Absätze 1 und 2: Keine Bemerkungen.
Frist zur Mängelbehe- (vgl. Generelle Bemerkungen, kantonale Aufsicht)
bung und Entzug der
Anerkennung

6. Abschnitt Schlussbestimmungen

Artikel 23 Keine Bemerkungen.
Nachführung der
Angänge

Artikel 24 Keine Bemerkungen.
Aufhebung eines
anderen Erlasses

Artikel 25 Keine Bemerkungen.
Ubergangsbestim
mungen

Artikel 26 Keine Bemerkungen.
Inkrafttreten

Anhang Die Änderungen im Anhang 1 zur MiVo-HF sind nachvollziehbar und begrüs
Bildungsgänge, ge- senswert.
schützte Titel und
Rahmenlehrpläne

Antrag 1 Wir begrüssen die beantragten Änderungen.
Rahmenlehrplan
Recht Bildungsgang
Recht

Antrag 2 Wir begrüssen die beantragten Änderungen.
dipl. Radiologiefach
frau HF
dipl. Radiologiefach
mann HF

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung der Anliegen des Kantons Bern zur Totalrevision
der MiVo-HF.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin Der Staatsschreiber

Beatrice Simon Christoph Auer
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Verteiler

• Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI,
Frau Ramona Nobs, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern

• Erziehungsdirektion
• Volkswirtschaftsdirektion
• Gesundheits- und Fürsorgedirektion
• Staatskanzlei
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Dpartement fdraI de I‘conomie, de
la formation et de la recherche — DEFR
Monsieur
Johann N. SCHNEIDER-AMMANN
Conseiller fdraI
Schwanengasse 2
3003 Berne

Concerne: prise de position de la Röpublique et canton de Geneve sur le projet de
rövision de I‘ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales
de reconnaissance des filiöres de formation et des etudes postdiplömes
des öcoles supörieures (0CM ES ; RS 412.101.61)

Monsieur le Conseillerfdral,

Le Conseil dEtat a pris connaissance de la prsente ordonnance et a le plaisir de vous
transmettre la position de la Rpublique et canton de Genve.

De manire gnrale, la Rpublique et canton de Genve souligne leffort de ciarification et
de structuration qui apparaTt dans le projet de rvision totale de ordonnance concernant les
exigences minimales de reconnaissance des coles suprieures (0CM ES).

L‘volution des filires ES au cours des dernires annes, en particulier depuis la rävision de
lordonnance en 2010, et leur bonne comptitivit au niveau international, constate
rcemment par une ätude de l‘lnstitut de pdagogie des sciences conomiques (IWP) ä
Saint-Gall, rendent le moment auquel intervient la rvision de 10CM ES particulirement
opportun.

Cela tant, la Rpublique et canton de Genve souhaiterait que la nouvelle dition de ‘0CM
constitue un rel appui pour le dveloppement des filires ES et des filires postdiplömes,
dans le respect de la LFPr de 2002.

Quelques suppressions ou reformulations par rapport lordonnance actuellement en
vigueur semblent ds lors prjudiciables au dvetoppement et au bon fonctionnement du
systme global de formation suisse. Elles sont releves ici et font l‘objet de propositions
da mendements.

• Le röle et les täches revenant au canton ne sont plus clairement tablis. Si le projet
dOCM ES soumis ä consultation mentionne effectivement lautorit cantonale
comptente (art. 16 al. 2 - art. 17 al. 3 - art. 22 al. 2), 1 n‘en prcise pas les
comptences attendues ou identifies.
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De plus, le nouvel article 21 attribue au SEFRI la rvaluation des filires ES de
formation. L‘articulation des responsabilits et des röles des cantons et du SEFRI dolt
imprativement tre prcise. L‘autorit cantonale comptente doit pouvoir intervenir
avec efficience et pas seulement en cas de lacunes combier dans le cadre d‘une
procdure de reconnaissance ou encore de perspective d‘annulation de
reconnaissance (art. 22 al. 2) ou de mise en pril de la reconnaissance obtenue ce que
spcifie le nouvel article.

Nous souhaiterions que le contenu et es processus sous-jacents l‘article 21 soient
rediscuts et prciss dans une perspective de complmentarit et de juste rpartition
des täches entre Confdration et cantons.

Les diffrents partenaires impliqus dans es filires ES ou postdiplömes sont
nombreux et insuffisamment identifiäs dans le projet d‘OMC ES: les äcoles
suprieures (art. 1 al. 1), les organisations du monde du travail (art. 5 al. 3 et art. 8 al.
1), es responsables des filiäres de formation (art. 12), le prestataire de la formation
(art. 14a1. 1 etart. 17).

Nous souhaiterions que l‘identitä et les täches attribues aux diffärents partenaires
impIiqus dans les formations ES ou postdiplömes soient clarifies.

Le statut, la composition et les täches incombant ä la Commission fädrale des coles
suprieures mritent dtre fixäs dans 10CM ES. L‘article 19 met en avant es experts
indäpendants chargs des procädures de reconnaissance. Les experts sont des
partenaires incontournables de ces procdures. Toutefois, ils sont actuellement
dsigns par la Commission fädrale des ES ä laquelle us retournent leur rapport
d‘expertise, pour pravis ä l‘attention du SEFRI. Ce processus qul a fait ses preuves
plaide pour une inscription de la CFES dans l‘OMC ES, ä titre dinstance en charge des
procdures de reconnaissance, en interaction troite avec le SEFRI, les experts et les
cantons.

Nous souhaiterions que l‘article 19 soit prcis et dävelopp de manire ä articuler le
röle des difffirents partenaires dans le cadre des procädures de reconnaissance des
fi l ires

Les domaines de formation dans lesquels sont actives es filires ES sont utiles ä la
visibilit et la lisibilit du systäme de formation suisse, en particulier dans la
complmentarit qu‘iI cherche ä assurer au niveau des formations tertiaires, des
hautes coles et des äcoles suprieures.

La Rpublique et canton de Genäve regrette de fait la suppression de I‘ancien art.1 al.
2 qui präcisait les domaines professionnels d‘action des ES. II souligne, par ailleurs,
que cette suppression n‘est pas sans incidence sur les accords intercantonaux AES,
voire sur es futures ciarifications concernant le financement des contributions en
fonction du statut des diffrentes formations ES. La liste alphabtique des plans
d‘ätude des diffrentes filires proposäe ä l‘article 7 al. 6 ou le rpertoire annonc ä
l‘article 11 al. 3 peuvent complter l‘numration des domaines de formation, en aucun
cas s‘y substituer.

En consquence, nous souhaiterions que l‘article 1 al. 2 retrouve sa place dans l‘OMC
ES de manire ä contribuer ä la structuration du systme ducatif, ä linterne en Suisse
et au plan international, qui s‘appuie sur une äfinition des domaines. L‘identification
des domaines professionnels est, en outre, de nature ä faciliter le travail des cantons
dans lorganisation de leurs formations et de leurs tablissements de formation.
Certains, comme Genve, ont rparti les formations en pöles lis aux domaines
professionnels.
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• Le nombre d‘heures minimal de formation est, dans le projet d‘OMC ES, unifi 3600
heures, quel que soit le titre obtenu au praIable ou le profil des candidat-e-s une
filire ES. La disparition de la distinction des dures de formation prvues l‘art. 3.1 de
l‘actuelle ordonnance — pour les dtenteurs d‘un CFC (3600 h) et pour les dtenteurs
de titres plus gnraux et moins cibls (5400 h) — nest pas bienvenue.

La Rpublique et canton de Genve regrette la disparition de ces standards de
räfrence. Eile estime que ce manque de prcision attnue la distinction claire entre
formation professionnelle et formation gnrale et nest pas convaincue que ce soit au
profit de la formation professionnelle, quelle souhaite renforcer voire dveIopper. Tout
en dfendant la permabiIitä du systäme de formation, ii paraft important de prciser
des caractristiques minimales de dures de formation en fonction de titres plus ou
moins spcifiques dj obtenus au moment de l‘admission en filires ES.

En consquence, nous souhaiterions que l‘article 3 al.1 prcise deux minima de
rfrence, ou pour le moins exige que de tels minima soient fixs dans les plans
d‘tudes cadre de rfrence.

• Les conditions d‘admission prcisent quelles sont es conditions supplmentaires
imposes aux dtenteurs d‘un titre non spcifi l‘alina 1 de larticle 9. Etant donn
les caractristiques des filires ES ou postdiplömes, tant donn aussi la valorisation
assurer l‘exprience professionnelle notamment, ii convient d‘viter que la s&ection ä
l‘entre en filire ES se base sur d‘autres comptences que celles ncessaires la
räussite et la promotion de teiles formations.

En consquence, nous souhaiterions que l‘article 9 al. 2b soit compIt de la manire
suivante “si un test d‘aptitude professionnelle est requis en plus du CFC ou du titre du
secondaire II“.

L‘article 9 al. 2, Uevrait tte augment d‘une Iettre c “quelles modallts de prise en
compte des acquis exprientiels peuvent tre envisages“.

• Les confusions entre formation gnrale et formation professionnelle devraient tre
corriges pour viter la confusion entre les diffrentes voies de formation.

II conviendtait de remplacer l‘art.l al. 3 le terme de “formation gänrale“ par “la
formation en culture gnrale“.

• La dure de validit d‘un plan d‘tudes cadte est fixe 7 ans par la nouvelle OMC
ES. Le souhait d‘allger le processus de renouvellement des reconnaissances dicte ce
nouveau dlai et l‘largit sur une priode plus tendue.

La Rpublique et canton de Genve souhaiterait viter une rigidification du systme et
laisser possible une volution qui serait souhaite par un prestataire de formation, par
un canton ou par une organisation du travail.

En consquence, l‘article 11 al. 2 devrait tre complt de la maniäre suivante “une
dure maximale de sept ans“.

• Le diplöme est un passeport et une carte de visite. Dans le domaine de la formation
professionnelle, l‘indiffrenciation ne valorise pas es comptences de son dtenteur.

Genve regrette en ce sens que l‘annexe 1 ne prcise pas les spcialisations suivies
dans le cadre de la formation ES. Ces spcifications mriteraient d‘tre reprises sur le
diplöme obtenu, qui par ailleurs devrait tre propos par le SEFRI dans une traduction
anglaise pout faciliter la mobilit et la reconnaissance du diplöme en rfrence aux
chelles internationales.
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Ainsi, nous souhaiterions que ‘annexe 1 soit compIte de la spciaIisation suivie.
Enfin, I‘article 6 devrait prciser “la fiIire de formation, la sp6cialisation ainsi que le
titre

Nous vous prions d‘agrer, Monsieur le Conseiller ffidraI, I‘expression de nos sentiments
d isti ng us.

AU NOM DU CONSEIL D‘TAT

La chancelire Le präsident

Fran%ois
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Repiewngsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal

Herr Bundesrat
Johann N. Schneider-Ammann
Eidgenössischen Departements für Wirtschaft,
Bildung und Forschung Kommunikations
dienst GS-WBF
Bundeshaus Ost
3003 Bern

Liestal, 28. März 2017

Stellungnahme zur Totairevision der Verordnung des WBF über Mindestvorschriften für die
Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen
fMiVo-HF; SR 412.101 .61)

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft dankt für Ihr Schreiben vom 16. Dezember 2016
und für die Gelegenheit, zum oben erwähnten Geschäft Stellung nehmen zu können.

Gerne teilen wir Ihnen mit, dass sich der Kanton Basel-Landschaft der Stellungnahme der Schwei
zerischen Berufsbildungsämter-Konferenz SBBK — vorbehältlich Artikel 3 und 13 — anschliesst.

Art. 3, Absatz 1: Wir halten fest, dass die Bezeichnung «Teilzeit» etwas anderes impliziert als
«berufsbegleitend». Im BBG, Art. 29, Absatz 2, ist von Vollzeit und berufsbegleitenden Bildungs
gängen die Rede. Die Terminologie soll in die MiVo-HF übernommen werden.

Art. 13: Der von der SBBK geforderte Prozentsatz (ein Drittel bis die Hälfte) an hauptberuflichen
Lehtpersonen mit berufspädagogischer und didaktischer Bildung im Umfang von 1‘800 Lernstun
den pro Bildungsgang ist in der Praxis nicht umsetzbar. Die in den HF-Bildungsgängen unterrich
tenden Fachexpertinnen und Fachexperten verfügen über sehr gute Qualifikationen, wenige sind
jedoch in hauptberuflicher Lehrtätigkeit angestellt. Dies beeinflusst aus unserer Sicht die Qualität
der Bildung nicht negativ.

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft bittet um Berücksichtigung der Stellungnahme
und dankt allen Beteiligten für die Erarbeitung der neuen MiVo-HF.

Fr ndli h Grüsse

? va
Thomas Weber Peter Vetter
Regierungspräsident Lanäschreiber

Beilage: Stellungnahme der SBBK
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